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Sitzung vom 4. Januar 1873. 

Philosophisch - philologische Classe. 

Herr We c k lei n trägt eine Abhandlung vor: 

"Der Areopag, die Epheten und die Nau-

kraren". 

Eine wichtige Urkunde, die, wenn wir nicht irren, geeig-

net ist, die geläufigen Ansichten über die Epheten und die 

athen ischen Blutgerichte wesentlich zu berichtigen, ist die 

im J. 1843 bei der alten Metropolitan - Kirche in Athen 

gefundene, jetzt im Thurm der Winde befindliche Inschrift, 

welche die Bruchstücke einer Abschrift des Gesetzes des 

Drakon über Mord (rov ､ｾ｡ｸｷｷｲ［＠ VO,U01I -z-ov Ｑｈ ［ ｾ［Ｇ＠ 'l"OV 

CPC)jIov) und den voraufgehenden die Abschrift des Gesetzes 

dekretierenden, unter dem Archon Diokles 01. 92, 4 (409/8 

v. ehr.) gefassten Volksbeschluss enthält. Die Inschrift 

ist zuletzt mit neuen Zusätzen von U. Köhler im Hermes II. 

(1867) S. 27 veröffentlicht, von U. Köhler ebd. und 

(1873,1. Phil. hist. Cl.) 1 
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2 Sitmng der phiZo8.-philoJ. (llIi8Be "om 4. Januar 1873. 

A. Philippi in den Fleckeisen'schen Jahl·b. f. Phil. Bd. 105 
(1872) gründlich erörtert worden. 1) 

Die Bestimmungen des Drakontischen Gesetzes über 

Mord werden von Demosthenes in der Rede gegen Aristo-

krates zum Beweise benutzt, dass der Antrag des Aristo-

krates, jeden für vogelfrei zu erklären, der den Charidemos 

tödte, gesetzwidrig sei und die alten heiligen Satzungen 

über die Verfolgung des Mordes verletze. 

Von den vom Redner angezogenen Gesetzen, welche 

überschrieben sind lY. 'l:WV lfJOVtXWV VOflWV 'l:WV ｾｧ＠ !Aeeiov 
n&rov, stimmt das dritte § 37 bis auf eine geringe Ab-

weichung Ｈｾ｡ｶ＠ ng anoxnl,,'!J 'l:OV avoeopovov für ｾ｡ｶ＠ [cU] 

ng 'l:OV ｾｶｯｃ＿ｯｰＶｶｯｶ＠ xnlv'!J' übereinstimmend jedoch in § 39) 

1) Mit Ausserachtlassung selbstverständlicher Ergänzungen 

lautet der Text der Inschrift wie folgt: 

.h6rYrJ"fO, <l>€!EU€!€!IO, ｉｲＡｃｴｾｾｵＢｦｅｖｅ＠

dlOx].ij, J€!ZE 

ｕｏｾｅｙ＠ "f'ji ßov7.iJ XCt, TC; ｉｎｾｦｦＧ＠ ＾ａｸｃｴｾｃｴｊｬ､ｾ＠ lrr€!VTU"EVE. dlO-
ｲｙｲｊＢｦｏｾ＠ ｩｲＡ｡ｾｾｵｮｶｅＮ＠ ｅｶｾｍｾｯＬ＠ l1lECf"fUTEI. Ｇａｾｲｊｉｉｏｲｰ｣ＱＱＱＧｊＧ＠ E1nE • "fOll 

5 ､ＡｵｸｯｶＢｦｏｾ＠ ｶｯｾｯｶ＠ ｔｏｾ＠ nE€!' "foii rpovov avCtrQCt1/lUJl"fWV 01 avCtr(!Ctrpij-
, "fWV ｶＶｾｷｶ＠ ｮ｡Ａｃｴ｝Ｎ｡ｯｶｮｾ＠ nCt€!d Toii "Ct"fd 1f€!V"fCtVE(CtV ｲＡ｡ｾｾ｡Ｂｦｩｷﾭ
r Tijr ｰｯｶ｝Ｎｩｪｾ＠ ＱＱＱＢｦｾＢＱｉ＠ ｝ＮｾＨｖｬｬ＠ "a, Ｂ｡ＢｦｃｴｾｉｊｬＢｦ｛ｷｶ＠ ｬｬＡｏｉＱｾｅｖ＠ "f]ijr 111'0-

ä. ｔｩｪｾ＠ petaME(Ctr • 01 OE nW"rJ"fCt' ｡ ｮｯｾ｛ｉｉＱｾｗｉＱｕｊｬＢｦｗｖ＠ xCtuhov ｶＶ｝ｾｯﾭ
v' 01 IFE ＼ｅ｝ＬＷＮｲｊｉｉｏｲｃｴｾＨｉｘｉ＠ rf611rwv 1'0 "€!rV€!IOII. 

10 ll(!wrOr /(Ewv 
XCt, ｢［ｾ＠ ｾｾ＠ 'x 1f€!Ollo(Ctr n[ E(vll "f(' nllCt, rpEVrEIII, rf]l-

ｘｕｾｅｉｉｉ＠ rfE rov, pCtlnUCt, Ctlnwv rpuvov ｾ＠ [POV].EVI1EW, "fOll alEl ßetal]7.-
EVUCtV"fCt, "fOV, rfi Irpl"fCt, rfICtrV[WVCtI' ｃｴｬｲｦｬｬＱＨＨＨ｝ｾｃｴｉ＠ rf'ldll ｾｩｶ＠ ｮ｡ｔｾＡ｝ｾﾭ

I ｾ＠ ""E].rpO. ｾ＠ tlij., ünCtvrCt, ｾ＠ TOV XW[AVOJl"fCt x€!an'v .•• ••. Ho]ii-
15 1'01 OV, .. E . (!Ct • r rp[ov]ov "f • TOV, na [24 Stellen _ ] 11-

ｾｃｴｬ＠ ｬｾｴＩＮｷＨｦｉ＠ rov ö[(lx]ov [10 Stellen lav rfE "fOVTWV p:'IrfE' r V' xm-] 

"lI rfE llxwv, rVWI11 rfi H[ 01 1fEII ]T[ ｾｸｯｶｲｃｴ＠ "ai EI, ot lrplmt axov"fCt] 
xn'vlu, ＱｬＱｬｬＱｾｷｖ＠ rfi [01 rp€!C(n€!Er ldv ｬｾｬ｝Ｎｷｵｬ＠ cU"a, 1'ovrov, rf]f [ol-
I ｮｅｊｉＢｦｾＢｏｊｬＢｦｃｴ＠ xa, EI. aQII1[ Tlvrf'lV ｡ｴＡｅ ｃ｣ ｦｾｗｖ Ｇ＠ "a, 01 n(!o] n€!-

20 ov X"fElvCtJl"fE' Iv 1'q;[rfE 1'riJ ｾｅｉＱｾｩｪｊ＠ IllEZia.'twv· 1f€!OEI1lE'V 1'q; X]1'-

d["aJl"fI Iv ｡ｬ ｦ ｯＡ｛ｾ＠ IllT]o[r ""E1/I101'rJ"f0' xa, aVE'flov, I1VVrflc.lXEl]II 

t-

W'eckZein: Areopag, Epheten und Naukraren. 3 

mit der Inschrift Z. 26-29 wörtlich überein. Von dem 

zweiten, siebenten und achten sind in der Inschrift Z. 30, 

37 u. 47 Spuren vorhanden oder besser gesagt von Köhler 

in scharfsinniger Weise entdeckt worden. In Z. 33 weist 

der Ausdruck [aexoll ]'l:a xu[e](J[v Mlxwv] auf eine Be-

stimmung über oixawr; pOJlog hin, wie sie vom Redner in 

dem sechsten Gesetze § 54 ff. in anderer Fassung vor-

getragen wird. Diese verschiedene ..Fassung zeigt, dass der 

Redner eine andere Redaction des drakontischen Gesetzes 

benützte. Auch bei dem zweiten Gesetze kann der Zusatz 
c ) -"I:)f I h d R d . . wr; sv 7:'i ＨＱｾｏｖｴ＠ ･Ｇ･ ｲ［ ｾ｡Ｂ＠ we c en er e ner m semem 

Formulare hatte, in der Inschrift nicht untergebracht werden. 

Von den Worten ｾｯ ｶ ｲ［＠ oe dvoeopovovg ｾ ｧ･ｩｶ｡ｴ＠ dn oxuivEW 
, "'" C .t - \), c:) N ">I l: " sv 'l:ri r;t-teuan'!J xat ｦＡ ｮ ｾＧｙｕｬｬＬ＠ wg sv 'l:'i' ｡ｾｏｖｌ＠ Eter;'l:at, 

,n [xa, aVE ]1/I[IOV' xaA ｡ｖｅＱＯｉｉｗｖＱｉＧ｡ ［ ｲｦ｡ｾ＠ xa;, Ｌ Ｇ ｡ｾ ｰ ＨＡｯ ｶ Ｎ＠ xa;, ｮｅｖｾｅＨｬｯ ｖ ｝Ｎ｛ＬＬ｝Ｍ

ai rp[(!al"f[ E ]€![ a. 39 Stellen] 1-

ou . . rpo ... • . . rp [21 Stellen "fOV, Ｑｬｅｖｲｾｬｃｏｖｭ＠ xa] , 

26 lva [42 Stellen rp ]ovov 
11:"]wl1[1 35 Stellen ldv rfl ur] 1'-

o[v avrf(!orpovov )/-';ÜVll , ｾ＠ atno. J rpovov, anExop.EI'Oll arO€!ü]. [lrp]o-
(ltar [xrd ll&]'wl' xCi i IE(!wV ､ｾｲｰｬｸｲｶｯｶｬｸｷｶ＠ WU1I'E(! "f()V ＧａｾＧｬｶ｡Ｇ｝ｯｶ｛ｸＭ｝＠
[TE(vaJl"fCl Iv "fO r. atJ"fOr. ｩｖ ｻｚｅｉＱｾｃｴＢ＠ ÖIClrWc.lUXElV öl "fov, lrp]LTa[.]. 

30 ["fOV, öi allrf€!orpoVov, I Eallal a1l'0lCu(VEW xa;, anarEcvlv]"fii ｾｦｈ｛｣ｦＭ｝＠
[ano, ａｖ ｬ ｵ｡ｴｖｅＨｦｾ｡Ｌ＠ rff ｰＮｾ＠ ｾＧｬＰＢ＠ a1l'0wav 16 Stellen ov •. • ] 

60 Stellen 

t [39 Stellen a€! XOV ]"fa ZEI[(l-] 
w[v Mixwv 36 Stellen] alxwl' x-

S6 u ([v/l 39 Stellen rf]E Ｂｦｏｖｾ＠ 1-
[cplm, 39 Stellen] E I"EV&-
E[€!]O [38 Stellen ￤ｾｖｖ｝ｏｾｅｖｏＭ

r xr[Elv!}, vrJ1I'0lvd u.9vc(va, 19 Stellen] EXONTOZ . 
. av [42 Stellen] MOZ T . 

40 . X"fO [40 Stellen] Exa1' . 

In Z. 41-46 sind nur einzelne Buchstaben übrig. 
46 [(6 Stellen H]ol n-

[ ｴｖｔｾｘｏｊｬＢｦ｡ｘｃｴＧ＠ El. 28 Stellen ｾｅＢｦ＠ ]a1l'[ ° ]'1-
Ausserdem waren wie es scheint nooh 2 Zeilen torhanden. 

1· 
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W'eckZein: Areopag, Epheten und Naukraren. 3 
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4 Sitzung de1' philos.-philot. Olasse vom 4. Janum' 1873. 

').vf-laLve(J.[}at O'e ｦＭｬｾ＠ !t1]O'e 4n:Otvgv sind nämlich die Buch-

staben EME (oan:f;) übrig. Lässt man darnach das übrige 

folgen und schreibt entweder ｾｾ＠ mit drei Zeichen ｈｏｾＬ＠

ｩＧＺｾ Ｑ｝ Ｇｗｴ＠ mit sechs oder Ｈｾｾ＠ mit zwei, ･ｲｾ Ｑ｝ｾ｡ ｴ＠ mit sieben 

Zeichen - der Charakter der Schrift gestattet das eine 

wie das andere -, so fällt wohl das 0 von an:otvav auf 

ein noch erhaltenes 0, nach diesem 0 aber folgen Reste 

eines N, nicht eines IN, wie man gewiss der Angabe von 

Köhler glauben darf. Endlich ｧｩｾ｢ｴ＠ der Redner in § 45 f. 

eine Gesetzesbestimmung, welche in die Lücken der Inschrift 

kaum eingefügt werden kann. 

Köhler glaubte, dass durch die Inschrift die Aechtheit 

der in die Aristocratea eingelegten Gesetzesformeln unwider-

ruflich dargethan werde. Philippi hat gezeigt, dass dieses 

nicht der Fall ist, dass diese Gesetzesformeln trotz einer 

auffälligen Uebereinstimmung der nicht vom Redner wörtlich 

gegebenen, wohl aber umschriebenen Worte EV ｾｩ＠ l:!leOarrii 

im zweiten Gesetze mit Z. 30 nur nach den Worten des 

Redners gemacht sind, wie bereits Franke in der Schrift 

De legum formulis quae in Demosthenis Aristocratea repe-

riuntur (Meissen 1848) nachzuweisen versuchte. Ich lasse 

mich auf diese Frage nicht weiter ein und bemerke nur 

nebenbei dass wohl in Z. 37 EAEY0E[P]O[N ENAIEAN , , 
dATONTA u. s. w.] d. i. ｅＧＩＮ･ｶＮ｛ｽ･ｾｯｶ＠ eIvat - nämlich der-

jenige, der einen ｯｴＧｋ｡ｴｏ ｾ＠ ｣ｰＶｶｯｾ＠ begangen hat -. EeXV 0" 
'JI ) \ I R I ) -1' ' , a. \ ) , 
aro'J!'[;a 1 ｦｻｊｅｾｯＧｪｊＧｲ［｡＠ ｾｴｾ＠ ｡ｵｴＧｋｷｾ＠ ･ｶＧ｜ｬｶｾ＠ ｡ＡｌｖｖｏＡｬ･ｬｉＰｾ＠ u. s. w. 

nach dem Texte der Rede ergänzt werden muss, nicht nach 

der eingelegten siebenten Formel "I.m, Eal1 ｣ｰｅｾｯｶｾ｡＠ ｾ＠ lXrov'W 

u. s. w., wodurch der Raum für das zu ｆａ･ Ｌ ｶＮ｛ｽ･ｾｯｶ＠ oder 

ｲＩＮＮ･ｖＮ｛ｽ･ ･ｯｾ＠ nöthige Verbum (elvat - €(]'Cw) verloren geht. 

Dagegen aber erhält die verschiedenen Gesetzen ent-

nommene Einlage in der pseudodemosthenischen Rede gegen 

Makartatos § 57 und zwar der gerade für unsere Frage 

wichtige erste thei! 7C(!oemeiv - he'1"Ea.[}(IJv eine willkom-

WeckZein : Areopag, Epheten und Naukmren, 5 

mene Bestä.tigung an der Inschrift Z. 13-25. Die Urkunde 

der Rede enthält die GesetzesbestimmUllgen nur in anderer 

Ordnung. Der zweite Satz lautet nach den Handschriften: 
l \ .1' \ :) .l' I Q. ..1' I .. " \ "r)\ )..1' 'l \ )\ c: 

eall uE aWEGaa'\lat uE'{J , Eall f-1EV Ｗｴｃｴｾ Ｇ ｲ［ｾ＠ l, 17 ｃＡｵ ･ＢＬｰｯｾ＠ 1] vt-
- I )\ \ 'l I - ) \ .\' \, ..1' \ 

etg, ＷＱ Ｚ ｡ｶｾ｡ｾ＠ 1; ｾｯｶ＠ ＧｋｗＢＬｶｯｶｾ Ｍ ｡＠ ｸｾ｡ｾ･ｬｶＧ＠ eav uE ｾｏｖｕｴｬｖ＠ !L'YJuetg 
.,. , .l',)1 -..1" ( I \ 'Z' 'l\ ( .. I 

'{J, ＢＯＮｾ ﾷ ･ｴｶＧｻｊ＠ u , a"/.lIJV, rVwat u Ot Ｗ ＭＬ［･ｶｾ Ｇ ｦｪＧｋｏｮ Ｍ ｡＠ XaL Ｘｴｾ＠ 'Yj Ot epa-at 

｡Ｇｋｏｉｬｾ｡＠ xulVat , EGEa.[}WV 01. ｰ･｣ｴＧ｛［ｯ･･ｾ＠ €eXil .[}eAlIJGt Mw, 
, ..1" ( I \ 7') , _t' (, a. ' 

Ｌ｛［ｏｖｾｏｴｾ＠ u , Ot Ｗｃ･ｬｬｾＱ｝Ｇｋｏｶ ｾＨｊＬ＠ xat ･ｴｾ＠ aeWuvu'rJv ｡ｬ･･ｴｇｾｗｖＧ＠ Xat 

ol. 7r:f?OUeOv ｸｾ･ｌｶｃＡｶｾ･ｾ＠ EV upO'e np .[}eGf-Irj! evexia.{)'wlI. Die 

Vermuthung, dass ｾ＠ 01. ecpimt erklärender Zusatz zu 01. 

ｮＺ ･ｬｬｾｾＧｋｯｶｾＨｊＬ＠ xat ･ｲｾ＠ sei und weg zu bleiben habe, wird durch 

die Inschrift, welche die Worte zur Ausfüllung der Lücke 

braucht, als irrig erwiesen. Sehr richtig aber bat Köhler 

bemerkt, dass das ｾ＠ zwischen 01. Ｑｃ ｦＬｖＬ｛［ Ｇ ｾＧｘｏｖｬ Ｇ ＨｊＬ＠ 'X(J,t ･ｲｾ＠ und 

01. ｅｰｩｾ｡ ｴ＠ nur von einem Missverständnisse des Aspirations-

zeichens herrühre, welches in der Inschrift regelmässig aus-

gedrückt ist (HOl E(])ET AI) . Ich verweise nur auf den 

officiellen Ausdruck ｾ＠ ｦｊｯ ｶ ａｾ＠ 01. ｭｬｬｾ｡ＧｋＶ｡ ｌｏｴＮ＠ Dieses Miss.-

verständniss muss dann aber als Beweis gelten, dass die 

eingelegte Urkunde einer Sammlung von Aktenstücken ent-

nommen ist, welche in Athen von Originalen selbst ab-

geschrieben waren. Im folgenden hat Reiske ｷＬ［ｾｯｶｾ＠ für 

ｾｯｖｾｏｴｾ＠ geschrieben; es ist unrichtig, wenn Philippi a. O. 

S. 604 sagt, dass diese Aenderung durch die Inschrift be-

stätigt werde; weder hat die Inschrift ｔｏｙｔｏｾ＠ noch ent-

hält TOYTOI:S für die AusfülJung der Lücke einen Buch-

staben zu viel, wenn man nur vorher aus der eingelegten 

Urkunde Ｎ｛ｽ･ａｷ｡ｾＬ＠ nicht E.[}iAWat aufnimmt. Da jedoch die 

Lesart ｾｯｶｾｯｶｾ＠ unbedingt nothwendig ist, so muss die Er-
.. , Q. '1 .r ' , .r ,< , , 'l' 

ganzung E'\I E",Wat ucxa, ｾｯｶｾｏｖｾ＠ vE Ot Ｑ｣･ｶＧ｛［ＢＬＧｘ ｯ ｶｾ｡＠ 'Kat ･ｴｾ＠

aewdllo1]v a1ee{(J.[}(IJ)J als vollkommen sicher betrachtet wer-

den. Wie .[}eAWat für MMAWat, hat die eingelegte Urkunde 

auch ｮＺ｡ｶＧｴ｡ｾ＠ für ￤ｮＺ｡ＧＩｬｾ｡ｾ＠ (Inschrift Z. 14). Die Form 

e.[}EAWat bietet die Inschrift auch Z. ＱｾＮ＠ Vortrefflich aber 
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Sit,ung der philoB.-philol. CltuBe t)Om 4. Januar 18'i!J. 

ist die Bemerkung von Philippi, dass die Angabe des 

Pollux VIII 125 lcpb:at -Z-O)' fliv 6el-8-flov ･ｲｾ＠ 'Kat ｮ ･ｶＭｺＭｾｸｯｮ｡＠
und die Bezeichnung der Epheten als 6euJ'Z"Lvor;v ｡ｬ･･ＭＸＭｩｶＭｺＭ･ｾ＠

aus unserer Urkunde stamme und zwar, weil die Beziehung 
, Ｌｾ＠ (, Cl. f ' \ " von aeUJ'Z"t'vur;v ateuu-.Jwv au nev'Z"'lixov-Z-1X )!IXL ･ｌｾ＠ statt auf 

｣ｰ･｡ｮ･･ｾ＠ nur bei der falschen Lesart ＭｚＭｏｖＭｚＭｏｴｾ＠ möglich ist, 

aus der in die Rede eingelegten Urkunde. Wenn jedoch 

Philippi hieraus folgert, dass die Urkunden bei Demosthenes 

im 2. Jahrh. n. Chr. bereits eingelegt waren, so ist dagegen 

Folgendes zu bemerken. Philippi weist selbst nach, dass 

Pollux den Demosthenes nicht selbstständig benutzt habe : 

ferner ist die ungewöhnliche Lesart ＭｚＭｏｖＭｚＭｏｴｾ＠ nicht auf eine 

handschriftliche Verschreibung zurückzuftihren, sondern wie 

das vorhergehende ｾ＠ vor oi lcpt-Z-IXL auf eine flüchtige Copie 

der Inschrift, in welcher ｔｏｙｔｏｾ＠ geschrieben war. Nun 

hat Pollux nach VIII 126 er n xe',i KeIXne(p n UJnvuv np 

ni tjJr;cpiUflIX-Z-a uvvayov-z-t die ｵｶｶｉｘｹｷｹ ｾ＠ tjJr;cptUfla-z-wv von 

Krateros, dem bekannten Bruder des Antigonus Gonatas, 

benutzt ') j jene Einlage der Rede aber enthält zwar ein 

Gesetz, war aber in Athen als Anhang zu einem Psephisma 

zu lesen. Es darf demnach als im höchsten Grade wahr-

scheinlich bezeichnet werden, dass die fragliche Urkunde in 

der Rede gegen Makartatos dem Werke des Krateros ent-

lehnt sei und dass die unrichtige Lesung ｾｾ＠ Ot lcpi-z-IXt für 

Hot lcphat und -z-oV-Z-Otf> für ｔｏｙｔｏｾ＠ ､ ･ ｾ＠ Krateros zur 
Last falle. 

Eine zweite wichtige Urkunde für uns ist das Psephisma 

des Patrokleides, welches in die Rede des Andokides neet 
-z-Wv flVU-Z-r;eLwv § 77 ff. eingefügt ist. Ein gutes Zeichen 

für die Glaubwürdigkeit der in diese Rede eingelegten Akten-

stücke ist die inschriftliche Bestätigung der ebd. eingefügten 

2) Aus Krateroa stammt z. B. auch die Angabe des Pollux ebd. 

über <lie ycwrodt,,«t w.ie man aus Hal'pokr. u. d. W. erkennt. 

T 

1 
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Namensverzeichnisse , welche A. Kirchhoff Monatsber. der 

Berl. Akad. 1865 S. 545 Anm. in einer Poletenurkunde 

gefunden hat. Ein direktes Zeugniss für die Authenticität 

unseres Psephismas finde ich in dem überflüssigen ｾ＠ vor 

tJno diiv {JIXUt'UWV, welches auch Köhler a. O. S. 33 aus 

einem missverstandenen Aspirationszeichen ableitet (HYIIO). 
Das Psephisma wurde gefasst 01. 93, 4 j für den Gebrauch 

des Aspirationszeichens in Inschriften diesel' Zeit verweise 

ich nur auf die Inschriften bei Rangahe I 56 u. 57 aus 

01. 93, 2. Dass aber jenes ｾ＠ überflüssig sei, wird unten 

erwiesen werden. Es dürfte nicht zufällig sein, dass wir in 

dieser Urkunde, die gleichfalls ein ｴｪｊｾ･ｰｕｊｦｬｬｘ＠ ist, denselben 

Fehler wie in der vorher behandelten vorfinden. Wir wer-

den auch hier auf die O'VVIXywYT; tjJr;eptuitanov des Krateros 

unser Augenmerk zu richten haben. 

Vielleicht kann man einmal, wenn ein glückliches Ge-

schick die Originale noch anderer Urkunden zum Vorschein 

bringen sollte, näher die Gestalt bestimmen, in welcher die 

athenischen Urkunden den alexandrinischen Gelehrten vor-
lagen. Vorderhand lässt sich darüber noch wenig sagen. 

In der oben besprochenen Einlage der Rede gegen Makar-

tatos, deren Original in der Inschrift vorliegt, hat der Text 

des Gesetzes eine Umstellung erlitten. Eine gleiche Um-

stellung nebst anderweitigen Aenderungen und Abkürzungen 

begegnet uns in dem Dekret des Stratokles zu Ehren des 

Lykophron, welches hinter den pseudo-plutarchischen Lebens-

beschreibungen der zehn Redner folgt (p. 852, in Wester-

manns biogr. p. 278). Von diesem ist nämlich ein Stück 

des Originals aufgefunden worden. C. Curtius, der diese 

Inschrift im fhilol. XXIV S. 83 ff. gründlich erörtert, hat 

darüber eine ähnliche Meinung, - wie sie Boeckh über die 

pseudeponymen Archonten ausgesprochen hat: er glaubt 

nämlich (S. 113), jene Abweichungen seien aus der geschäft-

lichen Behandlung der tjJ"IeplupIX-z-a ｾｱ＠ erk.Hiren! VOll denen 
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vielleicht immer nur ein kurzes Referat ohne ausführliche 

Zeitbestimmungen und Motivirungen an das Staatsarchiv im 

Metroon abgeliefert worden sei, um hier einregistrirt zu 

werden. Im Metroon aber werde Kratel'os die Urkunden 

ftir seine Sammlung abgeschrieben haben. Warum, frage 

ich, soll das Psephisma wegen Anklage des Antiphon ebd. 

p. 833 (Westerm. p. 233) vollständig sein und die nöthigeri 

praescripta besitzen - es fehlt nur der Name der Phyle -, 

während die Ehrendekrete auf Demosthenes ebd. p. 850 

(West. p. 290) und Demochares ebd. p. 851 (West. p. 292) 

in ganz abgekürzter Gestalt erscheinen? Kann die ver-

schiedene Zeit der Abfassung eine befriedigende Erklärung 

hiefür bieten? Zusammenziehungen des inschriftlichen Textes, 

wie sie das Dekret des Stratokles in den Lebensbeschr. der 

zehn Redner aufweist, die Weglassung der Formel [oosev 

Hp ｯ Ｇ ｾｗＬｴｊＢ＠ welche in der Inschrift steht, inhaltliche Angaben 

wie ､ｷｷｸ｡ｾｲ［ｲ［＠ AaXYJ1;Or; AwxolloeVr; atut .ch],llOU.[fl.lIEt Ｎ ｾｾＩ＠

dYJ!wu.[fevovr; IIawlIui OW(!UXli etX01!a ｸ｡ｊＮＮｸｾｬｉ＠ u. s. w. oder 
"", IL Q' A' ..I' , > ｾ＠
LI (!XWlI Vv a(!awr;. , amr; LI YJI-l0r.a(!OVr; AwxolloE'Vr; ｃｴｌ ﾷ ｾ･ｴ＠

OW(!UXli Ｇｃｾｬｉ＠ ＨｊｯｶｊＮＮｾｶ＠ xai 1;Oll 0r.I-lOli 'CWlI !A.[f'YJ1'alw')I ､ｲｈｌｏｸ｡ｾｅｌ＠
A I' A -) I , - h' aX'I)'Cor; evxOllOet etXOlia xw,x'YJv u. s. w. sc eIDen am 

besten den Bedürfnissen und dem Mühe sparenden Gebrauche 

eines Abschreibers und Sammlers zu entsprechen. Auch 

das erwähnte Psephisma des Patrokleides beginnt mit IIa1;(!o-
xAeLOr;r; ehev und entbehrt der Einleitungsformeln. 

Nach diesen Bemerkungen können wir zur Sache selbst 

übel·gehen. Ich habe oben von der jetzt geläufigen Ansicht 

über die athenischen Blutgerichtshöfe gesprochen. Als solche 

darf ich wohl die von Schömann, dem hervorragendsten 

Erforscher und Kenner der griechischen Antiquitäten, iIi 
seinen Griech. Alterth. 1 3 S. 345 vorgetragene Auffassung 

bezeichnen. Schömann bespricht dort die Einrichtung der 

Naukrarien und hält es für höchst wahrscheinlich, dass die 

Naukrarien nicht lange vor den kylonischen Wirren gestiftet 

Wecklein: Areopag, Epheten und ｎ｡Ｑ･ｫＢ｡Ｑﾷ･ＱｾＮ＠ 9 

seien, da erst um diese Zeit der Kampf mit Megara um den 

Besitz der Insel Salamis den Athenern das Bedül'fniss einer 

kleinen Kriegsflotte fühlbar gemacht zu haben scheine. 

Darnach heisst es dort weiter: "Der ältere Staatsrath wurde 

natürlich durch di eses neue Nauharencollegium keineswegs 

beseitigt, wenn auch einige seiner Geschäfte auf dieses über-

gingen. Er bestand fortwährend als die oberste berathende 

Behörde und übte neben seinen anderen Funktionen auch 

die eines höchsten Gerichts in allen schweren und wichtigen 

Fällen, von welchen nur ein Theil, nämlich die Blutsachen, 

vom Drakon auf die Epheten übertragen war. Sein Sitzungs-

lokal war · der Areopag, woher er auch den Namen des 

areopagitischen Rathes hat, obgleich in eben diesem Lokal 

auch die Epheten sich versammelten, in Fällen, über die 

nach alter Satzung nur hier Gericht gehalten werden durfte". 

Diese Ansicht scheint als feststehend zu -gelten, da es z. B. 

in der oben angeführten Abhandlung von Philippi S. 585 

ohoe weitere Bemerkung he isst, Solon habe den Areopagiten 

wieder Antheil an der Blutgerichtsbarkeit gegeben, welche 

seit Drakon VOll den Epheten ausschliesslich ausgeübt worden. 

Schömann hat seine Ansicht ausführlicher begründet 

in der Abhandlung de Areopago et Ephetis (Gryphisw. 1833, 

Opusc. acad. I S. 190-199). Die Criminalgerichtsbal'keit 

war darnach von Alters- her bei dem Könige und den Edlen, 

welche wie die homerische {JOvA.1; l'e(!OV1;WV den Staatsrath 

des Königs bildeten. Djese urtheilten über die verschiedenen 

Arten der POVL'/.Ct an verschiedenen Stätten, die durch ihr 

Alter religiöse Weihe hatten, im Areopag, Palladium, Delphi-

nium, Phreatto, Prytaneum. Da unter diesen ein Gerichts-

hof, der Areopag, durch seine Heiligkeit und durch die 

Wichtigkeit der Fälle, die vor ihn gehörten, besonders her-

vortrat, so wurde nach ihm jener Rath der R.ath der Al'eo-

pagiten genannt. Diese Areopagiten waren aber nicht bloss 

Richter, sondern eigentlicher Staatsrath der Könige und 
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ihrer Nachfolger, der Archonten. Darum heissen sie gewöhn-

I· h < > ,,,' , fl l' l.r ' D . h 
JC er r; ev LLeWf 1taYlJ} OVM, a s IJlXam;r;elOV. enn nIC t 

erst von Solon ward den Areopagiten eine senatorische 

Thätigkeit gegeben, wie es auch die Ansicht des Aristoteles 

gewesen ist (Polit. 11 9, 2),. und kaum würde eine richter-

liche und eine senatorische Thätigkeit vereinigt worden sein, 

wenn man nicht das Beispiel der früheren Zeit dafür gehabt 

hätte. Je mehr aber nach Abschaffung des Königthums die 

Gewalt der obersten Magistratur geschmälert wurde , desto 

mehr dehnte sich die Thätigkeit des Senates aus. Darum 

nahm Drako die eine Funktion, die Blutgerichtsbarkeit, den 

Areopagiten ab S) und übertrug sie auf ein lieues Collegium, 

damit sich die Areopagiten ganz ihrer senatorischen Thätig-

keit widmen könnten. Vgl. auch Schömann's Antiqu. iur. 

publ. Graec. 1838 p. 172. 

Der Gedanke, dass .der Areopag der älteste Staatsrath in 

Athen gewesen sei, rührt von K. D. Hüllmann Staatsrecht des AI-

terth. 1820S. 177 her. Schon Hüllmann leitet aus dieserursprüng-

lichen Bestimmung des Areopags den Namen ｦｬｯｶｽＮｾ＠ her, welchen 

derselbe auch später beibehalten habe, als er blosser Gerichtshof 

geworden. Der Gedanke von Hüllmann hat zuerst Aufnahme ge-

funden bei Meier und Schömann der attische Process S. 10 ff. 

Hier wird an die Darstellung, dass der Areopag wie die 

homerische ｦｬｯｶｽＮｾ＠ ye(!ov'Z'wv als ein aus den Vornehmsten 

des Adels bestehender Ruth zu denken sei, welcher dem 

König zur Seite gestanden, mit ihm die gemeinschaftlichen 

Angelegenheiten berathen und die Rechtspflege verwaltet 

habe, folgende beachtenswerthe Bemerkung geknüpft: "wenn 

dem Areopag dennoch schon in dieser frühesten Zeit die 

Gerichtsbarkeit über Mord und verwandte Verbrechen als 

alleiniges und vorzüglichstes Geschäft beigelegt wird, so 

muss man dabei nicht vergessen, theils wie geneigt die alten 

Schriftsteller überhaupt sind, die spätere Zeit in der früheren 

S) Y gl. - ｐ･ｴｩｾ＠ leg. 4tt, p. 827 ed. Wessei, 

Wecklein : Areopag, Ephettn und Naukraren. 11 

wiederzufinden, theils wie in der That diese Gerichtsbarkeit 

bei der Rohheit der alten Sitten und bei der Gewohnheit 

der Blutrache eine grössere Wichtigkeit haben musste als 

späterhin. " Der Areopag wird hier auch als die Behörde 

bezeichnet, durch die nach Abschaffung des unverantwort-

lichen Königthums, das Staatsoberhaupt wegen verletzter 

Pflichten zur Verantwortung gezogen werden konnte. 

Eine Erweiterung und eine andere Auffassung erhält 

diese Ansicht vom athenischen Staatsrathe bei O. Müller in 

den geistreichen Abhandlungen zur Ausgabe der Eumeniden 

1833 S. 151 ff. O. Müller betrachtet die Trennung der 

Epheten vom Areopag als das Werk Solons; denn die Natur 

der Sache wie alle historische Analogie nöthigen uns anzu-

nehmen, dass ursprünglich auch in Attika dasselbe Col-

legium wenn aucp. an verschiedenen Mahlstätten untersuchte, 

ob ein Todtschlag mehr oder minder verbrecherisch sei, ob 

er durch Todesstrafe oder durch eine beschränkte Meidung 

der Heimat abgebüsst werden könne und dem zufoJge in 

der Heimat sühn bar sei. In dieser Ausübung der Sühnungs-

gebräuche, welche der alten Aristokratie nicht habe entzogen 

·werden können, liege der Grund, warum Solon die Schei-

dung von Epheten und Areopag vorgenommen habe. Bei 

dem vorsätzlichen Morde habe es keiner Rücksicht auf die 

Kunde des alten heiligen Rechts bedurft, so dass Solön 

das Urtheil darüber einer Behörde überantworten konnte, 

welche er, dem Geiste seiner Verfassung gemäss, aus den 

durch die Würde der Archonten hindurchgegangenen Wohl-

habendsten der athenischen Bürger bildete und wie er sich 

selbst ausdrückte, zu einem Anker seiner Staatseinrichtung 

machen wollte. Das Collegium der Epheten aber hält 

O. Müller für identisch mit dem alten Staatsrat he : seit 

alten Zeiten habe in Athen ein hoher Rath bestanden, der 

wie der Rath der Alten in Sparta die Blutgerichtsbarkeit 

hatte und der Blutrache I soviel es die auf religiösem Fun-

, 
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llam ente ruhenden Ansichten der Zeit zuliessen, in die Arme 

griff j diesel' Rath, welcher auch übel' Sitte und Orclnung wachte 

und gewiss ursprünglich eine gros se Regierungsgewalt aus-

übte , habe in Bezug auf Mordklagen den Nameu der Epheten 

gehabt, der wohl mit mehl' Recht als vom Appelliren , vom 

Zulassen der Blutrache abgeleitet werden könne (o't üJ!lCial 
->.\' ' Ｇ＾ Ｎ ｾＱＧＩ＠ . 

'nil Ci/Ju!?0cpojJrp 'C01J a'jJu(! 'fJ"a'c'l]1J • 

Die Annahme, dass der Areopag ursprünglich Staats-

rath gewesen oder dass Gericht und Rath anfänglich nicht 

getrennt gewesen sei, hat sich ansehnliche Geltung verschafft 4) 

unu es verlohnt sich gewiss der Mühe zu untersuchen, ob 

diese Ansicht, welche nicht auf Zeugnisse des Alterthums 

gebaut ist, so viel innere Gewähr in sich habe, um auch 

ohne Zeugnisse Glauben zu verdienen, oder ob sich aus 

der richtigen Würdigung der Ueberlieferung ein ganz anderes 

Bild VOll den ältesten Staatsgewalten Athens ergebe. 

Wir gehen von der im Anfang besprochenen Inschrift 

aus, welche uus in dieser Frage eine sehr wichtige Auf-

klärung giebt. Wir baben schon oben geseben, dass in 

der HauptsteIle übel' die Epheten bei Pollux VIII 125 
" \ , ) n \ l' \ , d I _t") \ 

cCj!C'Cat T01J .Uf;jJ CII?lvfWl' ･ｬｾ＠ 'Xe" 7Ce1J'C·'7y.ovca, ｾ｡ｸ ｷｶ＠ u ｡ｶＧｃｏｬ ［ ｾ＠

'l.,ada'C'fjae1J a(!la'C/,VOr;V ｡ｬｦＡ･ｊ ＧｩＱｊＧｃ ｡ｾ＠ die Bestimmung ｡ｾｬ｡ＧｃｌＱｊＰＱ ＷＱｊ＠

ｃｬｉＡ＿･ＮＹｩｶＧｃｃｉｾ＠ au f der falschen Lesart ＧｃｏｖＧｃｏｬｾ＠ oe ot Ｗｃ ･ＱｊＧｃ ｾ ｘ ｯＱｊＧｃ｡＠

w;, ･ｲｾ＠ af!ta'CL1J0171J al(!eLa.:Jw1J beruhe. Dies hätte auch schon 

vor Auffilldung der Inschrift aus der Urkunde in der Rede 

gegen Makurtatos gefolgert werden können, wenn anders 

vorher die Aechtheit der Urkunde feststehen konnte. Nun 

aber lehrt uns die Inschrift, dass j ene Stelle aus dem Gesetze 

des Drakon übel' Mord stammt, und wir haben oben gesehen, 

4) Ygl. Klausen in der Z. f. Alt. 183( S. 334, W. Wachsmuth 

hell. Alt. 1. S. 437, Droysen die attische Communalverfassung in W. 

Ad. Schmidt's Zi f. Gescb. VIII. S. 329, Duncker Gescb. d. Alt. IIP 

S. 434 f., S. 450 f. 

Wecklein : Areopag, Epheten und NauhOl'en. 

dass dem Pollux eine Abschrift dieses Gesetzes vorgelegen 

habe. Wenn aber PolIuK aU3 dem Satze ＧｃｏＧｶＧｃｏｴｾ＠ oe OL 
, ,'l') ｉ Ｎ ｾ＠ ein. • > I . \ ' 

7CeV'CrjX01JUX Xat ･ｌｾ＠ etetaU1JU''l1J al(!UavW1J sem a(!tau'pu/7V 

etl(!e..9-Ev'CCI(; mihm, weil er den Satz so verstand: "für diese 

sollen die einundfünfzig nach Geschlechtern gewählt werden", 

muss er nicht auch hieraus die Angabe d(!cX'/..wv J' ･ｴ Ｇ ｊＧｃｯ ｶｾ＠

xadan)ae1J genommen haben? Von selbst musste sich ja 

aus der vermeintlichen Anordnung des Drakon "hiefür soll e n 

die einundfünfzig oder die Epheten g ewäh 1 t w erd en" 

der Gedanke ergeben, dass Drakon die Wahl von Epheten 

eingeführt habe. Hier also, in der falschen Lesart ＧｃｏｖＧｃｏｬｾ＠
< , , 'l') I .I: < I a. fi d . d' OL 7Ce1J'Cr;X01J'Ca Xat ｵｾ＠ a(!tauvur;1J Clleetav(u1J n en wIr le 

U eberlieferung , dass die Epheten von Drakon eingesetzt 

worden seien. Darum wissen die Nachrichten bei Photius 

und Suidas, welche auf eine andere Ueberlieferung zurück-

gehen (siehe unten), von einer solchen Einsetzung nichts 

und nur in dem Glossarium des Timaeus zu Platon kommt 

t ) I d' N . , ,) ( , un er ECj!c'CetL le OtlZ vor 7Ce1J'C1; X01J'Ca etalv 7revCr;XonCi 
, 'l' ) I) ? < > 'd I , I Ｎ ｾ＠ ' )" 

xal ｵｾ＠ etaL1J r OV'CO, Ol an O ｾ｡ｸｯｶＧｃｯｾ＠ rrel!' P01JOV ｕｌＧｩＨ｡ｾｏｖｕ ｾ＠

X(!t'CetL. In der Inschrift aber, deren Text, wie wir nachher 

sehen werden, unmittelbar auf Drakon zurückgeht, erscheinen 

die Epheten als herkömmliche Richter oder können doch 

wenigstens so erscheinen. Schoemann (de Areopago a. O. 

p. 193) konnte mit Recht die Deutung von O. Müller (S. 154), 

der Name der Epheten sei in den drakontischen Gesetzen 

so viel vorgekommen, dass daraus auch die Meinung sich 

'gebildet babe, die man bei POllUK finde, Drakon habe das 

Collegium der Epheten eingesetzt, als eine ungenügende 

Erklärung und als einen Scheingrund zurückweisen. Weniger 

aber dürfte der Einwand von O. Müller (S. 153 N. 5), die 

Uebertragqng des Blutbannes vom Areopag auf die Epheten 

müsse als eine bedeutende Verfassungsänderung betrachtet 

werden, dergleichen Drakon nach Al'istoteles nicht vor-

genommen, durch die Entgegnung Schoemanns (p. 194) : 
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"est autem hic locus eius modi, ut generatim modo Aristo· 

telem loqui appal'eat neque singula accuratius definil'e" be-

seitigt sein. Wenn Drakon nach Schömanns Ansicht mit 

dem Staatsrathe eine wesentliche Veränderung vorgenommen 

hat, so stimmt das schlecht mit Aristoteles' Worten überein : 
A ' .r' . , " ｾ＠ I .r' ( , , .aeaxov'rO!; vB VOf-lOt f-lCl' eHrt, n OM'Culf v vn aexov(J'll 'rOV!; 

VOf-lOV!; NJ-r;'Kev (Pol. II 9, 9). Ueberhaupt scheint diese 

Angabe eine bedeutende Personaländerung, wie sie doch die 

Einsetzung eines neuen Richtercollegiums ist, auszuschliessen. 

Doch können wir jetzt dieses Zeugnisses entrathen: für 

Schömann war die bestimmte Notiz des Pollux, die nach 

seiner wie nach O. Müllers Meinung auf Aristoteles zurück-

gehen sollte, massgebendj wir wissen jetzt, dass es keine 

Ueberlieferung giebt, nach welcher die Epheten von Drakon 

herrühren. Es darf demnach die Erzählung des Atthiden. 

schreibers Kleitodemos (Müller fr. hist. Gr. val. I.p. 361 Fr. 12), 

Demophon habe dem von Troja zurückkehrenden Agamem-

non das Palladium geraubt und viele seiner Begleiter dabei 

getödtet, dann sei, um dem Agamemnon Genugthuung zu 

geben, ein Gericht aus fünfzig Athenern und fünfzig Argivern 

zusammengetreten, die Epheten geheissen worden OUl 'ro 
» I , ｡Ｎｾ＠ ) ｾ＠ Ｇｾｉ＠ d f 

1me awp0'rcewv ecpev1]Vat aV'rOt!; 'ra n ;!; 'Ket(JU!J!;, es ar, 

sage ich, diese Erzählung wenigstens als ein Zeugniss dafür 

gelten, dass der sorgfältige Kleitodemos von einer Einsetzung 

der Epheten durch Drakon nichts wusste. 

Wir kehren zur Inschrift zurück. . Die Abschrift des 

Gesetzes führt die Ueberschrift new'rO!; lfgwv und fängt ' an 
't ｾ＠ I d W ' " , ) , [" ml 10 gen en orten: 'Kat eaf-l f-l1') 'K neOVOta!; 'K'r eLV'll 'rt!; 

, .r] ''r .r' '(3 ｾ＠ I ) ｾ＠ , 1\ 'rwa, cpev'j'eLV, v ｴＧｋ｡ｾ･ｴｖ＠ vB 'rOV!; (tau,Ba!; at'rtWP CPOVOV Ti 

[(3 
ｾ＠ , \) \ (3 J1' , .r" I Ｍ ｾ＠ ｾ＠ov",evaew!; 'COV atet aat "evaav'Ca, 'COV!; ve ecpB'Ca!; VW'j'vwvat. 

Damit werden die Bestimmungen über aXOVaLO!; CPOVO!; 
gegeben, welcher vor den Gerichtshof beim Palladion gehörte. 

In Z. 30 folgen die Bestimmungen über ol'KaLO!; ｣ｰｯｶｯｾＬ＠ über 

den beim ｄ･ｬｾｨｩｮｩｯｮ＠ gerichtet wurde. Es werden die Fälle 

WeckZein: Areopag, Epheten und Naukraren. 15 

behandelt, wann einer einen andern im Falle der Nothwehr 

tödtet (lfexov'Ca xuewv aoL'Kwv und 8av lf'j'ov'Ca 'Kai cpieov'Ca ＨＳｩｾ＠
&oL'Kw!; evSv!; ｡ｦｴｖｖｏｦＭｬ･ｶｯｾ＠ xul'P'!), dazwischen wahrscheinlich 

nach den Spuren ai'Kwv 'KutV'll der Fall 8&V 'Ct!; ano'K'CeLv'll 
8V lfif}..Pt!; lf'KWV nach der Rede c. Aristocr. §. 54). Was ｩｾ＠
den weiteren neun Zeilen enthalten war, ist aus den wenigen 

noch .vorhandenen Buchstaben kaum zu enträthseln. Nur 

in Z. 39 dürften die Reste die Ergänzung ｸ｡ＧＺＩＭ｡･ｍｏｾ＠

Tov!; eKTO d. i. 'KaSaef-lOV!; Ｇｲｯｶｾ＠ 8"1. 'Cov oder 'Cwv gestatten. 

Darunter sind die Reinigungen zu verstehen, denen sich der 

Mörder bei gerechtfertigtem Morde zu unterziehen hatte, 

wie über einen solchen Mörder in Platons Gesetzen p. 865 

B angeordnet wird: 'KaSaeSet!; xa'Ca 'Cov 8"1. de}..cpwv 'KOf-lL-

aSiv-ra neei 'Cov'Cwv VOf-lOV ea-rw xaSaeO!; und die Notiz bei 

Porphyr. de abstin. I. 9 olf-lat o'e'j'w,/e xai 'COV!; aV'j'xeXw-

･ｲ［ｦＭｬ｢ｯｶｾ＠ ｣ｰｯｶｯｶｾ＠ acporJu.Jaet!; 'Aaf-l(3&veLv 'Ca!; ･ｬｓｴｾｯｦＭｬｩｶ｡ｾ＠ oLa n;j" 

'KaSaef-lw" auf den ol'KatO!;, nicht mit K. Fr. Hermann Staatsalt. 

§ 104, 16 auf den a'KoVaw!; CPOVO!; zu beziehen ist. U. Köhler 

S. 36 vermuthet, dass die übrigen Gesetze der Inschrift 

die Fälle von Tödtung betrafen, über welche im Prytaneion 

und in Phreatto Recht gesprochen wurde, während die Ge. 

setze übel' beabsichtigte Tödtung auf einer zweiten Tafel 

n'achfolgten. Philippi (S. 593) hält den Raum für sie zu 

beschränkt, um die Bestimmungen über jene beiden Gerichts-

höfe aufzunehmen, und meint, dass ein zweiter Axon über 

Prytaneion und Phreattys, ein dritter über ｃｐＰＱｬＰｾ＠ 8'K ｮ･ｯｶｯｬ｡ｾ＠
handeln, ein vierter endlich die Strafbestimmungen nach 

den Kategorien gesondert bringen konnte. Für die grössere 

Zahl ｬｦｧｯｶ･ｾ＠ spreche auch die Bezifferung ｮ ＨＡｷＧｃｯｾ＠ (nicht 

n(!6'Ceeo!;) lfgwv, worin Philippi nicht mit Köhler eine Pagi. 

nierung des Solonischen COdex, sondern eine Specialbeziffe-

rung des VOf-lO!; neel -rov cpovov erblickt. Lange Straf· 

bestimmungen waren bei dem a'KOVaLO!; CPOVO!; nicht nöthig. 

Lautete das Urtheil der Epbete.n, dass die Tödtung unfrei-
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Lautete das Urtheil der Epbete.n, dass die Tödtung unfrei-
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willig sei (r'pioal OE Ot Ｗ｣ ･ｽｊＷＺｾｘｯｶＧｬ｡＠ xat. erg oi: egJs7:at ClXOV7:lX 

'"/.ui:vat), BO hatte der Schuldige das Land zu verlassen. 

Diese Bestimmung (pE'VrUV) muss der Z. 13, obwohl un-

mittelbar vorher von der Behandlung der Klage ＨｏｴＧＢＯＮ＼ｘｾｵｶ＠

'l0Ur; (JacHÄiar;, wug oe epimg otaYJI(()vat) die Rede ist, 

vorausgehen, weil dort von der Aussöhnung (aLOEatr;) 5) ge-

sprochen wird, welche dem Verbannten wieder die Heimkehr 

gestattet; vergl. Dem. c. Aristocr. § 72 'l0V aÄov'la en' 
) I '''' ) I , ,') a. - , 

a"l.ovuuf povcp liV nutv EL(!1]fl li'VOtr; X(!OVOtg a ffE"vUV 'la"l.'l'I," 
c ｾ＠ , \ I C/)\ J ｾ ｲ＠ I I - 'l , 

Ouov xat pE'/.JrUV, liwg av atqliu'Yj'lat 7:lva 'lWV CV rli'VEt 'l0U -

n:Enov.:tO'log. Man muss nur bedenken, dass die Gesetze 

des Drakon über den Blutbann bloss eine Aufzeichnung 

des geltenden Rechts waren, . darum nicht die gen auen Aus-

einandersetzungen gaben, wie sie bei neuen Rechtsbestim-

mungen erforderlich gewesen wären. Der Gesetzgeber konnte 

einfach sagen: "auf unvorsätzlichen Mord ist Landesverweisung 

gesetzt. Die gerichtliche Untersuchung liegt dem lX(!xc'.lv 

{JaUtÄEvg, das Urtheil den Epheten ob. Mit der aLOeUtr; aber 

soll es so gehalten werden." Doch einer weiteren Unter-

suchung überheben uns die Inschriftreste in Z. 47, in welchen 

Köhler Spuren von einem ähnlichen Gesetze entdeckt hat, 

wie es bei Dem. c. Aristocr. § 62 angeführt wird: 3r; 1;v 
" 1\'.1" " .,. \ 0 \ 0 ｾ＠ ' .r" a(!xc!Jv r; WtC!J'l1jr; at'llOg ?I 'l0V v'EUfLOV (Jvrxvv"'J1Iat 'l0VuE '1 

, ) 1)1 )/ '(,.J.r \' 1 / 

f'E'laffOn;au aV'l0v, anflog lim;w "I.at oi n atuEr; xat 'la EXElVOV. 

Eine solche Bannformel war natürlich nicht gegen die Um-

stürzung einer einzelnen Satzung ausgesprochen, sondern 

stand am Ende des ganzen Blutgesetzes, welches als heiliges 

5) Auf dies on besonderen Begriff bezieht sich der Nllme des 

'AUto, ((vettdd«, auf dem Areopag, auf welehem der Ankläger stand 

(Paus. I 28. 5). Die richtige Deutung des Namens hat zuerst Forch-

hammer gegeben (de lapidibus in Areopago etc. im Kieler Lektions-

kat. Winter 1843/4). Uebrigens ist das saxum implacabilitatis nichts 

weiter als "der Stein der Anklage", wie A{{)o, vfJf!EW, der Stein der 

"Schuld"; ､ｾｮｮ＠ der nicht ausgesöhnte ist eben der Kläger. 

Wecklein: Ｎａｲｾｯｰ｡ｧＬ＠ Epheten ttnd ｎ｡ｵｫｬﾷ｡Ｌﾷ･ｬｾＮ＠ 17 

Recht gegen Umstoss und Neuerung in Schutz genommen 

wurde. Die Gesetze des Drakon über vorsätzlichen Mord 

mussten also dem Gesetze unserer Inschrift vorangehen. Das 

zeigt auch der Anfang ,K a /. ･｣ｾｦｬ＠ 11r. 'x 7t(!ovolag "I.'lEb,U 'l/g 

'lwa. Mit Unrecht setzt Philippi S. 578 vor xal. Punkte, um 

eine Lücke anzuzeigen. _Die Ueberschrift n (!cZi'log lXgwv kann 

sich demnach nicht auf den Codex des Drakon beziehen. 

Das Sachverhältniss ist augenscheinlich folgendes: In unserer 

Inschrift besitzen wir 'l0Jl d(!<xxov'log ｶｏｾｴｏｶ＠ 'lOft ffE(!/. 'loi) 

CfovOV d. h. den Thei! des drakontischen Blutgesetzes, welchen 

Solon unverändert in seine Gesetzgebung herübergenommen. 

Solon machte diesen einfach aus dem drakontischen Codex 

herausgehobenen Theil, welcher den ursprünglichen Anfang 

behielt, zum n(!(()'log lXgwv seiner Gesetzgebung. Den vor-

ausgehenden Theil über vorsätzlichen Mord musste Solon 

einer Aenderung unterwerfen, weil der betreffende Gerichts-

hof, der Areopag, durch ihn eine ganz andere Gestalt er-

halten hatte. 

Wir sind nunmehr im Stande mit grösserer Bestimmt-

heit über einen Punkt zu entscheiden, welcher das Verhält-

niss von Areopag und Epheten klar macht. Plut. Sol. 19 

spricht von einer Streitfrage übel' die Einsetzung des Areo-

pags. "Die meisten, sagt er, behaupten, dass Solon den 

Rath auf dem Areopag eingerichtet habe. Und für ihre An-

sicht sprieht besonders der Umstand, dass Drakon niemals 

von Areopagiten spricht und nicht einmal ihrE\n Namen nennt , 
sondern es immer mit den Epheten zu thun hat bei den 

Bestimmungen über den Blutbann." 

Schon Platner, Der Process und die Klagen 1824 S.19 

hat nach Luzac Spec. tert. exercit. acad. S. 181 die ur-

sprüngliche Identität von Areopag und Epheten angenommen 

und ausser der Wahrscheinlichkeit, dass bei der Aehnlich-

keit der Rechtsfälle dieselben Richter an den fünf ｂｬｾｴﾭ

gerichtshöfen gerichtet haben, den Umstand geltend gemacht, 

[1873, 1. Phi!. hist. Cl.] 2 
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dass in den Gesetzen Drakons zwar deI' Areopag als Gerichts-

stelle, aber nicht die Areopagiten, sondern nur die Epheten 

genannt gewesen seien. Matthiae, De iudiciis Athen. in Miscell. 

philol. I. 1803 p. 146 meint, die Gesetze des Drakon seieu 

nur ftir die neu eingesetzten Epheten und für die Gerichte 

der Epheten, nicht für den Areopag bestimmt gewesen. 

Eine solche Erklärung ist jetzt nicht mehr möglich. Das 

Gesetz des Drakon ist weit entfernt, eine Instruktion für 

einen neu gegründeten Gerichtshof zu sein. Der Criminal-

codex des Drakon musste natürlich die Bestimmungen über 

vorsätzlichen Mord ebenso aufzeichnen wie die über unvor-

sätzlichen. Die Rücksicht · auf die Epheten darf unser U 1'-

theil nicht mehr befangen machen und uns veranlassen einen 

Theil des Blutbannes von dem andern zu scheiden. Unsere 

Inschrift vollends enthält ein Zeugniss, dass Bestimmungen 

über vorsätzlichen Mord vorausgiengen. 

Man konnte früher einwenden, dass wenn in der Ge-

setzgebung des 'Drakon die Fälle vorsätzlichen Mords behan-

delt waren, auch vom Areopllg müsse die Rede gewesen sein. 

Platner sucht, wie wir sehen, diesem Einwande mit der Be-

merkung zu entgehen, es sei zwar der Areopag als Gerichts-

steIle, aber nicht die Areopagiten genannt gewesen. Eine 

solche Ausflucht kann nichts bedeuten: wäre überhaupt vom 

Areopag gesprochen worden, so würde niemand daran ge-

dacht haben, daraus einen Beweis für das Nichtvorhanden-

sein des Rathes auf dem Areopag zu entuehmen, Das 

richtige lehrt uns unsere Iuschrift; es heisst einfach wur; oe 
ecph:ar; OWrVWVCtb; vom Palladion ist keine Rede. Ganz 

natürlich. Die Unterscheidung der verschiedenen Gerichts-

höfe reicht in die älteste Zeit hinauf und galt zu Drakons 

Zeit als eine selbstverständliche Sache. 

Wenn wir aus der Angabe des Plutarch schliessen müssen, 

dass auch bei den Bestimmungen des Drakon über vorsätz-
I 

lichen Mord die Epheten als Richter genannt waren, so folgt 

Wecklein: Areopag, Epheten und Naukraren. 19 

daraus, dass es vor Solon zwar die Mahlstätte auf 

d e m ＧＮａｾｵｯｲ［＠ 1,;ar Or;, wo die Epheten über vor-

sätzlichen Mord zu G e richt sassen, gegeben habe, 

aber keinenRath aufdemAreopag undkeinCol-

legium von Areopagiten. Dieselben Eupatriden sassen 

nach der Verschiedenheit des Falles bald an dieser, bald an 

jener Stätte zu Gericht ＨＷｴｃ ｾｕｏｖＷＺｴｲ［＠ ｍｌｸ｡ｾｯｶ＠ Photius unter 

eclhat). Der Archon ßaalAeVr; hatte die Sache zu unter-

suchen und nach dem Ergebnisse die Epheten nach dem 

betreffenden Gerichtshofe zu entbieten. Durch die Wahl des 

Gerichtshofes gab der Archon gleich ein richterliches Erkennt-

niss ab; den Epheten kam es zu das Ergebniss der Vor-

untersuchung zu prüfen und das endgültige Urtheil zu fällen 

(owyvcuvat) 5). 

Bei Pollux VIII. 125 heisst es über die Epheten weiter: 

Mlxal;oy os 7:07.r; scp' at/tau OUIJXO,uevOtr; sv 7:07.r; nevu otxaa-
I ｾＧＱ＠ er ' ｾ＠ I \'J;: '" I 

ｮＯｾｗｴｲ［Ｎ＠ ..OA(IJV aV7:0lr; ｮ ｾｯ｡ｸ｡ＷＺ ･ ｡ＷＺｲ［｡･＠ 7:rIV e:, Ｎｌｌｾ･ｷｶ＠

n&yov ｏｖａｾｖ Ｎ＠ xa7:cC ｦｌｬｘｾｏｖ＠ oe XCt7:ereAaa.[)-17 7:0 7:WV ｳ｣ｰ･ＷＺ｣ｾｶ＠
.t I .!' ｾ＠ er' I 0. CI I ｾ＠ R 
ｶｴｸｃｴ｡ＷＺｲ Ｏ ｾｷｊｊＧ＠ voxovat wvofLaa'vat, ou ｮ ｾｯｵｾｯｶ＠ 7:0V t'aat-
Uwr; 7:0Vr; S71;' &xovallfl CPOVlP ｸｾｬｶｯｦｌ･ｶｯｶｲ［＠ sge7:ar.;oV7:0r; 0 ､ｾ｡ﾭ
I«(()V 7:07.r; ecpi7:atr; Ｑ ｣｡ｾｍＨ｛Ｉｸ･＠ 7:/)V ｸｾｩ｡ｴｊｊＬ＠ scpiat!wv &n o 7:0'U 

ßaatAeWr; ne1coLfjXWr;. Wenn uns die vorhergehende Angabe 

des Pollux nicht misstrl>uisch machte, so besässen wir in 

4ieser Notiz ein ganz bestimmtes Zeugniss für die Identität 

von Areopag und Epheten vor Solon. Doch da diese An-

gabe nicht aus derselben Quelle stammen kann wie die vor-

hergehende, so darf uns nichts hindern diese Ueberlieferung 

ebenso aufzun'ehmen wie andere Angaben desselben Autors. 

Unter den Nachrichten über die Epheten berücksichtigt 

die bei Harpokration und die aus Harpokr. stammende dritte 

bei Suidas die Zeit nach Solon: 'Ecphac dwwa.[}evfjr; sv 7:cj' 

5) Der Ausdruck bei Aeschylus Eum. 709 (ud tpncpov «tel!tv 1(<<;) 
atc<yvwv((t ahrjJI ist der technische vgl. ataYVWlIE(1,'}CU in der vor dem 

Areopag gehaltenen Rede des Lysias c. Sim. § 2. 
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Areopag gehaltenen Rede des Lysias c. Sim. § 2. 
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IL Al. 6' '" n ' '" , Cl Cl tri! XClt E7tL (!V'Z'ClJlSUi! xeil E7tl LI ｣ＯＮＮ｣ｰｌｮｾｴｊ＠ xCli eJl 

W(!EanOL eepi'Z'ClL ･ｘｃｬｽＬｯｖｊｉｾｯＮ＠ Die zweite Angab e bei Photius 

und Suidas aJlo(!sg iJrce(! v' e'C'Yj rsrovoz-sg xCli ｡ＨＡｗｾ Ｚ ｃｬ＠ (ls{lutJ-' 
., ｾ＠ c, ') 1")/ (\ \ , \, :" 

XcJlClL V7tO"'1} 'f' lV exollug 0" XClL 'CClg CP011LXClg OIXClg EXOlJlOJl 

bh fl
" , 

. eru. t au Po lux, denn Ct(!Lü'CCt {lS{lUtJxElICl l {;7cokr;l/JlJl A'xoJl'Csg 

1st mchts anderes als eine falsche Deutung des von Pollux 

auf die Epheten bezogenen a(!uniJ1oJJlI (Cl I(!sLa:Jw'/i). Auf eine 

bessere Quelle geht die erste Angabe bei Photius und Suidas 
zurück 1 I JI ..1' Cf I 1 I : eepc'CCll' ClJlU(!Eg OL'ClJlEg 7tE(!llOJlUg EOlXCttOJl' ･ｭ ･ ｾｃｬｌ＠ oe 
1 },'.[} " c, - 'cl' 
eX 'Yj 1}aClJl Jj'COl O'Cl erci Clt:flClU ｏｬｘ｡ ｾｏｖ｡ｬｊｬ＠ r'Z'Ot Ö'Cl emWlf' 

1 ).... ) _Ii' I :l ｾｉ＠ 'J ｾ＠
7tCl(! ClV'l:C<JJI O'U uVJlClUtL Elg ClHo OtxCla'Z'r;(!lOJI rLrJlw (JClt 'Z'OV-

, " 1 
'Z'sauJI eXXM7'Z'og. Gemeinsam ist dieser Angabe mit der 

ｕ･｢ｾｾｬｩ･ｦ･ｲｵｮｧ＠ des ",Pollux di.e ａ｢ｬ･ｾｴｵｮｧ＠ des Wortes eepe'Z'1}g 

von SepWlg. Der Zusatz bel PhotlUs und Suidas 'Z'ov'!:ia'ClJl 

exx},r;'Z'og, dem die ungereimte Erklärung vorausgeht: Ö'H emwtg 

7tCl(!' ｡ｾＬＯＺＨ［［ｊｉ＠ 01. OVJlClml cl.g a))"o ｏｬｘ｡｡ＷＺ ｾ ＨＡｬｏｊｉ＠ ｲｌｙＯｬｅ｡ＮＨｽｾ＠
lucus a non lucendo I - zeigt, dass bei dem Gewii.hrsmanne 

die ｾｲｫｬ￤ｲｵｮｧ＠ mit oLx1} EXX},'Tj'Z'Og im Sinne von oLxr; eepeal-

flOg, m welchem es sich bei Aristoteles (oec. Ir 15) findet 

gegeben war. Während nun bei Photius und Suidas zu de; 

Erklä;un g rJ'{x1} ･ｸ ｸｽＬＱｽｾｯｧ＠ eine nähere Auseinandersetzung 

('Z'ov'Z'W'ClJl) gegeben wIrd, um die Ableitung deutlicher zu 

ｭ｡ｾｨ･ｮＬ＠ hat sich Pollux bei seiner Erläuterung der Etymo-

logIe von derselben Quelle leiten lassen, welche ihm die Ein-

setzung der Epheten durch Drakon an die Hand gegeben, 

und zwar von der Stelle, welche er gerade unter den Be-

stimmungen über axovalOg epOJlOr; vorfand, ＦＩＨ｡ｾ･ｴｊｬ＠ 'Z'ovg {Jaal-

UClg, OtaYJlC(}JoCll oe 'Z'ovg eepi'Z'Clg. Mit der Beschränkung auf 

axovalOg epOJlOr; geräth er in Widerspruch mit der voraus-

ge?enden Angabe eJl 7:oig 7/: EJlH; OlXCta'Z''Yj«{o lg und dieser 

ｾｬ､･ｲｳｰｲｵ｣ｨ＠ berechtigt uns in jener Angabe eine gute Ueber-

heferung zp erkennen. 

Die Angabe, dass die Epheten in den fünf Gerichtshöfen 

Wecklein: Areopag, Epheten und Naukraren. 21 

d. b. auf dem 'A(!ElOr; 7((1 'log, bei dem Palladion, dem Del-

phinion, dem Prytaneion und in Phreattys zu Gericht sassen 

und dass Solon erst den Rath auf dem 'A(!ElOg 7tarOr; ein-

gerichtet habe, stimmt vollkommen mit dem überein, was 

wir vorher aus der Angabe des Plutarch gefolgert haben. 

Bis auf Solon hat es nur Epheten als Blutrichter gegeben; 

das Bestehen von Areopagiten als besonderen Richtern und 

von einem "Rathe auf dem Areopage" beruht auf der Ein-

richtung des Solon. Ganz richtig also heisst es bei Cicero 

de off. I 22 consilio Solonis ei, quo primum constituit Areo-

pagitas. Immer aber wurde, vor Solon wie vor Drakon , 
über vorsätzlichen Mord auf dem Areopag gerichtet und in 

diesem Sinne hat es einen Areopag vor wie nach Solon ge-

geben: auf die mit dem Eumenidenkultus im engsten Zu-

sammenhang stehende Mahlstätte auf dem Areshügel bezieht 

sich der Mythus. Auf das Ephetencollegium, welches auf 

dem Areopag zu Gericht sass, kann sich, wenn es der Mühe 

werth ist das anzuführen, die Notiz bei Paus. IV. 5, 2 be-

ziehen, welche Meursius Areopag c. III. für das Bestehen des 

Areopags vor Solon geltend gemacht bat: es heisst dort, die 

Messenier hätten im ersten messenischen Kriege den Areo-

pag in Athen zum Schiedsrichter ihrer Streitigkeiten mit 

den Lakedämoniern machen wollen. 

Schömann (de Areopago a. O. p. 193) sucht sich der 

Schlussfolgerung aus der Angabe von Pollux dadurch zu 

entziehen, dass er annimmt, die von Drakon neu ernannten 

Epheten hätten immerhin auf dem Areopage zu Gericht 

sitzen können, während der alte Staatsrath nachher wie vor-

her seine Sitzungen auf dem Areopage hielt. Diese Be-

merkung legt uns einen Gedanken nahe, welcher glaube ich 

geeignet ist, die Verbindung von Areopag und Staatsrath 

von Grund aus zu zerstören. Die Mahlstätte auf dem kahlen 

Felshügel des Areopag verdankt ihre Bedeutung der nahen 

Höhle, an welcher sich der Eumenidenkultus angesetzt hatte. 
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In der Nähe dieser Stätte , welche wie das Delphiuion und 

Palladion ihre erste Weihe durch die Sitte der Blutrache 

erhalten, falld das staatliche Gericht seine Stelle wie neben 

dem Palladion und Delphinion. Darum wird dem "Areopag 

in der frühesten Zeit di e Gerichtsbarkeit über Mord als all-

einiges und vorzüglichstes Geschäft beigelegt:' (s. oben S.lO) : es 

war die kahle Höhe des Bluthügels ('Ä l! e w ｾ＠ s. v. a. POl) W ｾ＠ 6) 

nach Charax bei dem Schol. zu Aristid. Panath. 107, 16 vol. 

IH. p. 65 ed. Dind., Et. M. p. 139, 12, Schol. zu Plat. Phaedr. 

229 D 
)I A ｟ ｾＬ＠ , <I " 1 - 1 I < 

p. . ｌｌｬＡｕｏｾ＠ ve n:al! OeJOV Oi POVOL exewe eXl!lV01n;o, 0 

oe ＧￄｬＡＱ｝ｾ＠ ";OlJ7;WV ｅＧｰＰ ｬＡＰｾ＠ 1» ein Platz für Blutgerichte, welche 

unter fr eiem Himmel gehalten wurden, nicht aber für Senats-

sitzungen, ｾ･ｬ｣ｨ･＠ in das Rathhaus gehören, das wir nachher 

kennen lernen werden. 

Eine politische Thätigkeit, wie sie der Areopag seit 

Solon hatte, eignete sich aber für ein Collegium, wie es 

eben Solon zusammengesetzt. Ein Rath von Archonten, 

welche ihr Amt tadellos verwaltet hatten, war dazu angethan 

die oberste Controle der Staatsverwaltung zu führen und 

Wächter der Gesetze zu sein (Plut. Sol. 19). Mall erkennt 

deutlich, dass die Zusammehsetzung und diese Bestim mung 

des Areopags zusammengehört und aus einem und demselben 

Gedanken des Gesetzgebers entsprungen ist. Erst diese 

politische Aufgabe machte den Areopag zu einer ｻｊｏＧｬＯＩＬＬｾ＠ uud 

nicht bloss die Bezeichnung { ES !A.l!eiov n:aI'OV  ｏｖａＮｾ＠ (oder 

1; avw Ｈｊｯ ｶ ｽＬＬｾＩＩ＠ womit der Areopag der gleichfalls von Solon 

geschaffenen {JOV},,1; unter dem Areopag entgegengesetzt wurde, 

sondern überhaupt der Titel Ｈｊｯ ｶ ｽＬＬｾ＠ rührt von Solon her j das 

zeigen die Worte oLOflevog erd oVeJi ßov}"a7g ｣ｾ･ｊ ｮＺ ･ｬＡ＠ eXl'x-Vl!Cllg 

6) Die Richtigkeit dieser Erklärung bezeugt der nach der Sage 

von Orestes ge stiftete Altar der 'ASrJVa 'A(!Eia (Paus . 128, 5), welcher 

den ursprünglichen Zusammenhang des Namens "A(!ftOf m1yof mit 

dem Kriegsgott als solchem abweist und die Bestimmung des östlicben 

Gipfels - dies ist der eigentliche "A(!ftOf 1l:dYOf - für Blutrache als 

uralte und ubprüngliche erscheinen lässt. 

Wecklein: Areopag, Epheten und NauTcraren. 23 

c ｾ＠ aav ;";";011 & (J(XA.(t/ ＷＺｾＱＱ＠ n:OAIV eaea.{)at bei Plutarch 
oflfloV I ..' . , • S 1 t 
(ebd.) , die augenschemlJch emem GedIchte des 0 on en -

nommen sind: wenn Solon den Rath auf dem Areopag ｺｵｾ＠

Wächter der Gesetze machte, damit der Staat auf zwel 

Ankern ruhe, so will das sagen, dass Solon aus dem ｾｲ･ｯＢ＠
pag noch einen Rath gemacht und zU dem andern hmzu-

gefügt habe. .. . 
Es ist bei unserer Annahme sehr erklarhch, warum die 

eiuen und zwar die meisten die Einrichtung des Areopags dem 

Solon zuschrieben, während andere für denselben ein höheres 

Alter in Anspruch nahmen. Beide hatten in gewisser Be-

ziehung Recht. Der ganze Streit beruht darauf, dass Gerichts-

hof und Richtercollegium nicht gehörig unterschieden, sondern 

weil mit gleichem Namen benannt, mit einander verwechselt 

wurden. Eine solche Verwechslung liegt auch der Bemerkung 

in Aristot. Pol. II 9 zu Grunde, wo es heisst elvaL 1'4l! ＬＬ［ｾｶ＠
, '" I' ｾＬ＠ ｾ＠ , 

fLiv ev ' Al!eÜl) n:al'(/) (JOV},,1;V oALl'al!XLxOv, ";,a ve vlxaeJ;r;l!La 

0WI 07:LXOll· eOLxe oe ｾｯＩ Ｌｷｶ＠ EXetVa fl€v vn:al!xollw ｮＺｬＡｯＬＬ［･ｬＡｾｖ＠
, ",....) .... C' 7:0 

ｏｾ＠ "a";ClMJCJat ,,;'I/V ";13 ßOVA.1]V Xat ,,;r;v 7:WV al!%CIlV ｡ｴｬＡ･ｃｊｌｾＬ＠ V 

oe ｯｾＬｕｏｖ＠ ｸ｡ＬＬ［｡ＨｊＢ［ｾＨｊ｡ｴ＠ nx ｏｴｸ｡･ｊ Ｂ［ｾ ｬＡｗ＠ ｮＺｯｌｾ･ｊ｡ｧ＠ EX n:all't.wv. 

Was am Areopag oligarchisch war, die Zusammensetzung 

aus lebenslänglichen Mitgliedern und die Oberaufsicht über 

den Staat das stammte nach ausdrücklichen Zeugnissen von 

Solon h e:. Wenn Aristoteles , wie es als wahrscheinlich gilt, 

nicht der Verfasser jenes Capitels ist, so werden wir die 

wahre Meinung von Aristotel es eher in der Ueberlieferung 

von Pbotius mit der oben angegebenen Beschränkung und in 
, I )" , ｾ＠ , 0 I 

der Angabe von Pollux eOtxa>:,ov ev ";Olg n:ev,,;e lxaeJ";1]l!WLg. 
, "I:'A I , (J},,' 

ｾｏａＮｗｖ＠ 0' ｡ｾＬＬ［ｯＷｧ＠ n:eoeJxau,eJ";'l]ae ";'I]V ･ｾ＠ LLl!eLOV n:al'0V ov r;v 

zu suchen haben . 
Der Beweis, dass es vor Solon kein eigenes CollegiuIn 

VOll Areopagiten gegeben habe) ruht, soviel wir urtheilen 

können) auf der sichersten Grundlage und stUtzt sich auf 
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uralte und ubprüngliche erscheinen lässt. 
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c ｾ＠ aav ;";";011 & (J(XA.(t/ ＷＺｾＱＱ＠ n:OAIV eaea.{)at bei Plutarch 
oflfloV I ..' . , • S 1 t 
(ebd.) , die augenschemlJch emem GedIchte des 0 on en -

nommen sind: wenn Solon den Rath auf dem Areopag ｺｵｾ＠

Wächter der Gesetze machte, damit der Staat auf zwel 

Ankern ruhe, so will das sagen, dass Solon aus dem ｾｲ･ｯＢ＠
pag noch einen Rath gemacht und zU dem andern hmzu-

gefügt habe. .. . 
Es ist bei unserer Annahme sehr erklarhch, warum die 

eiuen und zwar die meisten die Einrichtung des Areopags dem 

Solon zuschrieben, während andere für denselben ein höheres 

Alter in Anspruch nahmen. Beide hatten in gewisser Be-

ziehung Recht. Der ganze Streit beruht darauf, dass Gerichts-

hof und Richtercollegium nicht gehörig unterschieden, sondern 

weil mit gleichem Namen benannt, mit einander verwechselt 

wurden. Eine solche Verwechslung liegt auch der Bemerkung 

in Aristot. Pol. II 9 zu Grunde, wo es heisst elvaL 1'4l! ＬＬ［ｾｶ＠
, '" I' ｾＬ＠ ｾ＠ , 

fLiv ev ' Al!eÜl) n:al'(/) (JOV},,1;V oALl'al!XLxOv, ";,a ve vlxaeJ;r;l!La 

0WI 07:LXOll· eOLxe oe ｾｯＩ Ｌｷｶ＠ EXetVa fl€v vn:al!xollw ｮＺｬＡｯＬＬ［･ｬＡｾｖ＠
, ",....) .... C' 7:0 

ｏｾ＠ "a";ClMJCJat ,,;'I/V ";13 ßOVA.1]V Xat ,,;r;v 7:WV al!%CIlV ｡ｴｬＡ･ｃｊｌｾＬ＠ V 

oe ｯｾＬｕｏｖ＠ ｸ｡ＬＬ［｡ＨｊＢ［ｾＨｊ｡ｴ＠ nx ｏｴｸ｡･ｊ Ｂ［ｾ ｬＡｗ＠ ｮＺｯｌｾ･ｊ｡ｧ＠ EX n:all't.wv. 

Was am Areopag oligarchisch war, die Zusammensetzung 

aus lebenslänglichen Mitgliedern und die Oberaufsicht über 

den Staat das stammte nach ausdrücklichen Zeugnissen von 

Solon h e:. Wenn Aristoteles , wie es als wahrscheinlich gilt, 

nicht der Verfasser jenes Capitels ist, so werden wir die 

wahre Meinung von Aristotel es eher in der Ueberlieferung 

von Pbotius mit der oben angegebenen Beschränkung und in 
, I )" , ｾ＠ , 0 I 

der Angabe von Pollux eOtxa>:,ov ev ";Olg n:ev,,;e lxaeJ";1]l!WLg. 
, "I:'A I , (J},,' 

ｾｏａＮｗｖ＠ 0' ｡ｾＬＬ［ｯＷｧ＠ n:eoeJxau,eJ";'l]ae ";'I]V ･ｾ＠ LLl!eLOV n:al'0V ov r;v 

zu suchen haben . 
Der Beweis, dass es vor Solon kein eigenes CollegiuIn 

VOll Areopagiten gegeben habe) ruht, soviel wir urtheilen 

können) auf der sichersten Grundlage und stUtzt sich auf 
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die unzweideutigsten und zuverlässigsten Zeugnisse. Und 

doch hat es den Anschein, als ob ein nicht minder zuver-

lässiges und deutliches Zeugniss mit dem Ergebnisse unserer 

bisherigen Unters uchung in entsehiedenem Widerspruch stehe. 

Nach Plutarch (Sol. 29) nämlich nahmen diejenigen, welche 

im Gegensatz zu der Mehrzahl den Rath auf dem Areo-

page vor Solon bestehen liessen , ihren Beweis aus' dem 

achten Gesetze des dreizehnten Axon, dem bekannten Am-

nestie- oder vielmehr Restitutionsgesetze, welches lautet : von 

denjenigen, welchen ihre bürgerliche Ehre aberkannt wurde 

vor dem Archontate des Solon, sollen nur diejenigen ihre 

Rechte nicht wieder erlangen, welche im Areopage oder 

welche von den Epheten oder im Prytaneum von den Königen 

verUl,theilt wegen Mord oder Todtschlag oder tyrannischer 

Bestrebungen landesflüchtig waren, als dieses Gesetz publiciert 
d ( ) I )' ') \ c' .. t ) A' I )\ CI 

wur e. enLU/-tOvg elllCtL n lvYjlJ oaOL 8:, ./1((eLOV 1tCtyOV 17 oaOL 
, ｾ＠ >v _ ｾ＠ )\ >]T ' ｾ＠ , ( , 
CX 7:WlJ .ctpeurJlJ ''I ex Ｎｌｾ ｖＷＺｃｴｬｊ･ｌｏｖ＠ XCt7:CtULUW:JelJ7:eg VI(.O 7:(VlJ 
(:J ') I , \ ,'\ .... )\ '1 \ I .1' ｾ ｉ＠ CI 

CtaIM.WlJ enL CPOlJ("rJ 'rt acpaYCtLal.lJ 1] enL 7:V((CtlJJJlUL cCPVYOlJ 07:8 

o .'hof/ag ecpalJ1] (08) . Einer unbefangenen Erklärung scheinen 

sich aus dieser Stelle drei Richtercollegien , Areopagiten, 

Epheten und {:JCtaLAelg zu ergeben (vgl. Schömann de Areo-

pago a. O. p.197). Plutarch meint, man dürfe vielleicht an 

eine Undeutlichkeit oder Mangelhaftigkeit des Ausdrucks 

(aaacpeLCt i; exAu1./Jl g) denken und meinen, der Gesetzgeber 

habe damit nur die Verbrechen bezeichnen wollen, über 

welche nach seinen Anordnungen die Areopagiten, Epheten 

und Prytanen richteten. Diese Auskunft müssen wir als un-

genügend betrachten. Es bietet sich eine ganz andere Er-

klärung dar. Plutarch und alle, welche auf dieses Gesetz 

des Solon ihren Beweis gründ.en, schliessen sofort aus dem 

Ausdruck e§ Aeeiov n ayov auf ein Collegium von Areopa-

giten. Es liegt hierin, nebenbei gesagt, eine Bestätigung 

dessen, was wir oben gegen Platner bemerkten, der die dort 

besprochene ｾｴ･ｬｬ･＠ Plutarchs dahin deutete) dass in den Gesetzen 
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Drakons zwar vom Gerichtshof auf dem . ａｾ･ｴｯｧ＠ n;c/yog, nicht 

aber von Areopagiten die Rede gewesen sei. Die späteren 

Gelehrten wussten Gerichtsh of und Richtercollegium . nicht 

mehr zu trenuen. Versteht man nun e; A ((eiou rayou bloss 

von der Gel'ichtsstätte (vgl. Meier im Rh, Mus. II 1828 

S. ｾＶＷＬ＠ Westermal1ll über das Amnestiegesetz des Solon in 

Bel'. d. k. sächs. G. d. W. zu Leipz, I. 1849 S. 153), so 

ist nichts mehr auffallend als ein Ueberfluss des Ausdrucks, 

da EX. UUlJ ecp8'(;(ulJ auch die Verurtheilungen auf dem Areo-

pag in sich hätte begreifen können. Aber soviel Berück-

sichtigung seiner eigenen Institutionen müssen wir dem 

Gesetzgeber zugestehen; ja sie • war wahrscheinlich sogar 

noth wendig, um für die folgende Zeit keine Zweideutigkeit 

übrig zu lassen , da es später vorko mmen konnte, dass flüch-

tige Leute unrechtmässiger Weise zurückkehrten und sich 

auf das Gesetz des Solon beriefen. 

Das Gesetz des Solon steht also nicht in wirklichem 

Widerspruche mit unser er Ansicht von Areopag und EpLetell. 

Es gibt aber auch ein Mittel, um jeden Schein eines Wider-

spruchs zu beseitigen, Dieses Mittel bietet uns der oben 

(S. 6 f.) besprochene Volksbeschluss des Patrokleides in der 

Rede des Andokides ｮＺ･ ｾ［Ｇ＠ 7:WlJ ＯＭｬ ｶ ｡ＧＨ［ｙｪｾￜｕｬｊ＠ § 77 ff. Alle er-

kennen an, wie' es bei einem derartigen Gesetze nicht anders 

sein kann, als dass das Restitutionsgesetz des Solon die augen-

blicklichen Verhältnisse des athenischen Staates berücksich-

tigte und dass mit eI e/, ＬＨ［ｖｾｃｴＯＱＱｊｌｏｬ＠ a uf die Kyloneer hinge-

wiesen werde. Nun ist offenbar der Satz in dem Psephisma des 

Patrokleides, welcller gewisse Klassen von Verbrechen von 

der Epitimie ausschJiesst, ｾ［＠ e§ A((elo'U n ayov ｾ［＠ dVlJ ecpe7:wlJ 
)\ , ,)\ A 1 ' Ｇ Ｍ ｾ＠ 'a. ,,( , ｾ＠ (:J 1 ' 
" ex II((v7:CtIJew'U 1] al::/l.cpl lJLOV eulXCtavfj 'i 'Uno UrJlJ CtalMü)lJ 
.,\ ) \ I ,) \ )\ II I I Q. ')\ 

r; enL CPOlJ(P ug eau fjluY1] 17 ,JCtlJCt7:og xa7:eYlJwavYj 1] acpCt-

yeVaLlJ ｾ＠ 7:VealJlJOlg eine Nachahmung des Solonischen Axon 

(vgJ. Meier und Schömann, Der attische Process S. 20). Da 

in dieser Nachahmung die Bestimmung ｾ［＠ 7:VealJlJOlS sich 

\ 
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\ 
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wiederfindet zu einer Zeit, wo an tymnnische Bestrebungen 

und an Verurtheiiungen ob solcher nicht im entferntesten gedacht 

ｷｵｲ､ｾＬ＠ da auch ex ｉｉｾ Ｇｖ ＬＬ［｡ｶ･ Ｏ ｯｬＭ Ｇ＠ vm3 nUll {JalJ/'Uwl1 hi er vorkommt, 

wovon später gezeigt werden wird , dass es nur im Solonischen 

Gesetze eiue Bedeutung !tat und an seiner Stelle ist , so 

müssen wir folgern, dass die Formel des Solonischen 

Gesetzes einfach herübergenommen wurde (vgl. Meier und 

Schömann a. 0.). Wir dürfen demnach von dem Inhalt der 

einen F ormel auf den der ander en schliessen. In dem 

Psephisma des Patrokleides findet sich nur ein wesentlicher und 

ein unwesentlicher Zusatz. Der unwesentliche Zusatz ist ｾ＠
a. '" ' 0 h '), ., \ , I., , vaJla";0r; xauYllo.JaV·I] nnc 17 ,,7ft povql nf; "an qrvrr;. 

Scheibe in Zeitschr. f. Alterth. 1842 S. 207 will diesen Zu-

satz tilgpn, weil durch die Zwischenschiebung desselben die 

Construction von ｾ＠ afjlarevrJlv ｾ＠ ";'V(!cXVVO l r; gestört werde. 

Wir stimm en ihm bei j denn dieser Zusatz scheint zu ver-

rathen, dass man den ａｵｾｲｵ｣ｫ＠ l1T1- CjJOV(P ,,;i r; lau CjJVYI; 

(vgl. Demosth. c. Aristocr. § 31 Ol [}erJfw[}f.,,;m ,,;mlr; e1T1-

POV(l) CjJevyovt:Cl f; XV(!Wl .:tavcX,,;(p ｾｗ ｬｬＨ ｶ ｡｡ｬ＠ etal) nicht voll-

kommen oder richtig verstand. Aber es liegt ein noch be-

deutenderer Anstoss vor. Welchen Sinn soll in dem Satze 

"wer vom Areopag verurtheilt wurde oder wegen Mordes 

lanrlesßüchtig ist" das "oder" haben? Wer vom Areopag 

verurtheilt ist (0 avo(!oCjJovor;) , von dem wird gesagt e1T1-

q;ovr.,.u CjJcV,lel (vgl. Demosth. a. O. § 29 ff.), wie es in dem 

Solonischen Gesetz heisst: xawolxaa[}EVUr; CjJevrovallJ l-Td 
CjJOV(f' Können wir solche Absondörlichkeit dem Patrokleides 

beilegen oder auch nur einem Fä lscher, der ein Psephisma 

wie das vorliegende zu machen verstand? Unmöglich. Wie 

ist aber die Sache zu erklären? Ich halte nur eine einzige 

Erklärung für möglich. In dem Original war geschrieben 

Hent. Da dieses ｾ＠ l 1T/' gelesen wurde, so veränderte man, 

um zu de !11 vorhergehenden das nöthige Verbum zu gewinnen, 

olXCIa,[hidlll in EOtXcXa.:t'Yj. Ich bemerke ausdrücklich, dass 
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wir hier nicht an eine Aenderung von Abschl'eibern der 

Handschriften, sondern von Schriftstellern oder vielmehr von 

demjenigen, welcher die Original urkunde copierte, zu denken 

haben. Für die Schreibung He11'l aber verweise ich auf 

die oben S. 7 angeführten gleichzeitigen Inschriften, in 

welchen sich HOlXO'VVL'(, Hixoll,,;a, 1T(!or;Ha1TeGo,uEV, ＮｔＭｉｬｘｾｴＨｊﾭ

f'crra, Hev (d. i. 8V), ｈ ｯ ＨＡ ｯｃｪｊｾｶ Ｌ＠ ｈ ･Ｉｊｸ｡ Ｇｕ ＬＬ［ｾｲ［Ｌ＠ Heu:L, Herct(J'H'-

Uo/ findet. Es kann hiernach kein Zweifel sein, dass es 

ursprünglich in dem Psephisma des Patrokleides ähnlich wie 

in dem Gesetze des Solon hiess olxaa[}eLrJtv '{;7ro HV11 {JClal-
1 \ I " '] d :J\ c,-}.j;(rJ)J C7U CjJOJlrp ur; "au q;vr1J um ass 1i vor 'U1TO 'CWII 

{Jaal'U@', welches Luzac, Böckh, Schiller, Meier und Schö-

mann u. a. tilgen, Bergk im Anhang zu Schillers Andocides 

p. 125 und Scheibe a. O. mit unzureichenden Gründen ver-

theidigen, denselben Ursprung hat wie ｾ ［＠ vor en/'. Da nun 

weiter folgt, was von Anfang an nicht hätte geleugnet wer-

den sollen, dass V1TO HUV (JaalAEwv zu Ex II(!'UwvEio'U gehört 

wie in dem Gesetze des Solou, da ferner die Stelle 7:(;;V 

EfJ!e,,;WV ｾ＠ ex II(!'UwveLov ｾ＠ dE),Cj'lJILov auch durch die Deutung 

von Scheibe "von den Epheten entweder im Prytaneum oder 

im Delphinium" keine befriedigende Erklärung erhält, so 

braucht man sich den ursprünglichen Text nur wieder so 

h . b d k '1:)'" I )I > A 1 ' gese rIe en zu en en: ･ ｾ＠ ./:I.(!EW'U 1TarOV 1J EX oe"CjJlVLOV 

Hvm3 'rwv eq;e,,;(vv ｾＷ＠ EX II(!v,,;a')JeLov, um zu begreifen, warum 
) t ) ,,' I :>\ 1 "J '1 ' )\ ( , - 1 -)\ 

aus ｅｾ＠ ./:I.(!ew'U 1TClrOV 'Yj EX oe"CjJlVWV 'Yj V7CO ,,;WV "CjJenrJv 1J 

EX II(!vwveLov der überlieferte Text hergestellt wurde. Ich 

erinnere an die im Eingang behandelten Abweichungen hand-

schriftlich vorhandener Urkunden von den inschriftlichen Origi-

nalen. Jedenfalls aber muss feststehen, dass der wesentliche 

Zusatz in dem Psephisma (lx) d eAq;lvLo'V ebenso wie alles 

andere dem Gesetze des Salon entnomm en, diesem also ein-

zufügen ist. Demnach lautete das Gesetz des Solon ursprüng-

1· h l' CI > j;; ) ,,' I )I CI > [ " 1 ' 
JC : n,,'Yjv oaol "" ./:I.(!EWV 7t:arOV 17 oaol " x 0 e"CjJlVLOV 
C '] - > _)I > rr ' .1' u. I (' V 1T ° nrJv cCjJenrJv 'Yj EX H(!VUtVUOV xa'CCtutxaav cv,,;er; V1T 0 
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POV(l) CjJevyovt:Cl f; XV(!Wl .:tavcX,,;(p ｾｗ ｬｬＨ ｶ ｡｡ｬ＠ etal) nicht voll-
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Solonischen Gesetz heisst: xawolxaa[}EVUr; CjJevrovallJ l-Td 
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wie das vorliegende zu machen verstand? Unmöglich. Wie 
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Erklärung für möglich. In dem Original war geschrieben 
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um zu de !11 vorhergehenden das nöthige Verbum zu gewinnen, 

olXCIa,[hidlll in EOtXcXa.:t'Yj. Ich bemerke ausdrücklich, dass 
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wir hier nicht an eine Aenderung von Abschl'eibern der 
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f'crra, Hev (d. i. 8V), ｈ ｯ ＨＡ ｯｃｪｊｾｶ Ｌ＠ ｈ ･Ｉｊｸ｡ Ｇｕ ＬＬ［ｾｲ［Ｌ＠ Heu:L, Herct(J'H'-

Uo/ findet. Es kann hiernach kein Zweifel sein, dass es 
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1 \ I " '] d :J\ c,-}.j;(rJ)J C7U CjJOJlrp ur; "au q;vr1J um ass 1i vor 'U1TO 'CWII 
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Hvm3 'rwv eq;e,,;(vv ｾＷ＠ EX II(!v,,;a')JeLov, um zu begreifen, warum 
) t ) ,,' I :>\ 1 "J '1 ' )\ ( , - 1 -)\ 

aus ｅｾ＠ ./:I.(!ew'U 1TClrOV 'Yj EX oe"CjJlVWV 'Yj V7CO ,,;WV "CjJenrJv 1J 
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1· h l' CI > j;; ) ,,' I )I CI > [ " 1 ' 
JC : n,,'Yjv oaol "" ./:I.(!EWV 7t:arOV 17 oaol " x 0 e"CjJlVLOV 
C '] - > _)I > rr ' .1' u. I (' V 1T ° nrJv cCjJenrJv 'Yj EX H(!VUtVUOV xa'CCtutxaav cv,,;er; V1T 0 
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7:WIJ (laalÄ,iWIJ. Jedesmal sind Gerichtshof und Richter an-

gegeben; Areopag und Delphinion, an welchen Stätten die 

Epheten, Pl'ytaneion , wo die {/aaiJ"eig zu Ger icht sassen. 

Dass der Gesetzgeber diese drei Gerichtshöfe nennen wollte 

ze!gen die en tspr echenden drei Arten von Verbrechen: erel 
CPOHP entspricht dem Areopage, i rei arpaYCtiaLv (d. i. Todt-

schlag) dem Delphinion, i 7rt 7:VflCtVVLrJt, wie wir später sehen 

,:el'den, dem Pl'ytaneion. Am Delphinion wurde einer ge-

nchtet, wenn er einen Oixawg rpovog angab, verurtheilt aber 

wurde er ｾ＠ wenn sein Mord nicht a ls OLXCtWg cpovog, sondern 

als acpayr; erkannt wurde. 

Ich ｢ｲ｡ｾ｣ｨ･＠ nicht zu erwähnen, dass Plutarch die gleiche 

Folgerung ZIehen muss te, wenn ihm auch das Gesetz d 
SI ' . d es 

o"on In. er .von uns hergestellten Form vorlag. Uebrigens 

mochte ICh DIcht bestimmen, wem die mangelhafte Gestalt 

des Gesetzes Schuld zu geben sei. 

" ES(,da;f a ls ｡ ｾ ｳ ｧ ･ ｭ｡｣ｨｴ＠ gelten, dass icph:17g nicht mit 

･ｾ･｡ｬｧ＠ c?WlflOg ｏｬｾｲ［Ｉ Ｎ＠ der Bedeutung nach zusammenhängt. 

FIDden SICh auch B.elsplele passiver Bedeutung der Bildungen 

auf ?;r;g 7), so ist damit noch nichts für imhr;g erwiesen d 
. ht'" 'r , a 

man nlC. ecpLe11aL UVCt, sondern irpt8vaL (OLXI7V) d.'g UVCt 
ｳ ｾ ｧｴＮ＠ Dle Bestimmungen des drakontischen Gesetzes lassen 

die ｾ Ｎ ｰｨ･ｴ ･ ｮ＠ als die eigentlichen Richter erscheinen (vgl. 

U. Kohler a. O. S. 32). Die aktiven Erklärungen des 

w: ortes "Zulasser" (der Blutrache) , " Vorschl'eiber" (was 

mIt dem Schuldigen geschehen solle) Auftraggeber" An-
. "(d ' '',,, . " 

weIser es Rechts) sind zu allgemein, um das Amt der : 

Epheten kennzeichnen zu können. Nur die Erklärung von 

ｂｾ Ｎ ｴｴｭ ｡ ｮｮＮ＠ (GI'. ｾｰｲＮ＠ LI'. S.421 N.) "Handanleger" (an den l 

Morder) 1St geeJgnet, da sie die Epheten als Bluträcher 

bezeichnet. Sie ist nur insofern bedenklich, als sie mit dem 

7) Vgl. Lobeck zu Soph. Ai. 241, Paralipomena p. 428, k. Fr 
Hermann da' Dracone legumlatore p. 17. . 

ｗ･｣ｫｾ･ｩｮＺ＠ A1'eopag, lEpheten und lVaukraren. 29 

Gebrauche des Wortes bei Aeschylus Pers. 79 Ｗ ｡ｾｯｶＶＮｴｌｏｬｧ＠ EX 
,,;e .:fa)"aaaag icpV(!o"iaL reereo l.:fwg lcphalg nicht zu verei.nen 

ist. Da lcphr;r; in der Stelle der Perser offenbar "der 

Treiber" heisst - das Heer ist eine Herde, welche der 

Führer vor sich hertreibt vgl" W eil's Note z. d. St. -, so 

werden wir auf den Begriff avoflYJA.a1?YJg geführt und so er-

scheinen die Epheten als die Richter, welche den Blutbann 

ausüben, als Bluträcher (icP' aZrwu olxasovur;), die Ein-

setzung der Epheten aber als die Aufhebung oder gesetz-

liche Regelung und Beschränkung der privaten Blutrache. 

Die unmittelbare Ueberliefel'ung des drakolltischen Ge-

setzes lehrt uns, dass die Zahl der Epheten bereits zu Drakons 

Zeit einundfünfzig gewesen ist t und gestattet uns, die An-

nahme, diese: Zahl entspreche den zehn Phylen des Klisthenes, 

während die ursprüngliche Zahl zur Zeit der alten vier 

Phylen achtundvierzig gewesen sein müsse, als unbegründet 

abzuweisen. Schon dieser Unterschied der Zahl, wie auch 

immer die Zahl einundfünfzig erklärt werden mag (vergl. 

Schömann de Areopago a. O. p. 196) , ist geeignet die Hy-

pothese von der Identität der Naukral'en und Epheten zu 

beseitigen. Man wird eine solche Trennung der Verwaltung 

und der Gerichtsbarkeit nur dann unwahrscheinlich finden, 

wenn man sich nicht klar macht, einmal dass die Einricht-

ungen Attikas sich ununterbrochen aus ursprünglichen Zu
ständen heraus entwickelt haben, ohne durch Umsiedlung 

und Verpflanzung auf anderen Boden gestört zu werden, dann 

dass eben jene Trennung eine ursprüngliche ist, indem die 

private Blutrache für sich bestand, und dass die Auf-

hebung der Blutrache die Einsetzung eines Richtercollegiums 

zur Folge hatte, welchem bei der sakralen Behandlung des 

Blutbannes eine religiöse Weise zukam. 

Man darf wohl auch die Behauptung aussprechen, dass 

Gleichstellungen wie die von Epheten und Naukraren oder 

von Epheten und Senatoren nach O. Müllers Ansicht (ebd. 
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S. 154), nach welcher der hohe 'Rath in Bezug auf Mord-

klagen den Namen der Epheten führte, - wir werden unten 

noch einer dritten Gleichstellung dieser Art begegnen - an 

und für sich höchst ｾ ｢･､･ｮｫｬｩ｣ｨ＠ seien und von vornherein 

auf einen Mangel der zu Grunde liegenden Anschauung 

hinweisen. 

Wir kommen zum zweiten Theile unserer Untersuchung, 

zur positiven Bestimmung : und Kennzeichnung des alten 

athenischen Staatsrathes, nachdem wir nachgewiesen, dass 

der Areopag oder die Epheten keinen Theil am hohen Rathe 

gehabt haben. 

Die Griechen konnten sich einen Staaf:der Heroenzeit 

nicht denken ohne Staatsrath, ohne eine V;rsammlung der 

Aeltesten und Edlen um den König. Wenn der König des 

Rathes pflegen wollte, so lud er die Geronten ' zum Mahle. 

Der Hausherd des Königs war der Mittelpunkt des Staates 

(vgl. Schöruann Gr. Alt. P S. 25 f.). 
Auch der König von Athen wird einen' Rath der Edlen ' 

um sich gehabt haben. Eine Nachricht über den Bestand 

eines solchen Rathes enthält die Darstellung des attischen 

Synoikismos bei j Thucydides II 15 (v gl. Plut, Thes. 24). 

Darnach löste Theseus,,,, ｾ｡＠ ｦｊｯｶＩＬ･ｶｾｾ･ｴ｡＠ xat ｾ｡ｧ＠ d(!Xag der 

ｳ･ｬ｢ｳｴｾｮ､ｩｧ･ｮ＠ Gemeinden Attikas auf und wies allen Ein 

ｦｊｯｶＩＬｷｾｾＨＡｴｏｐ＠ und ｮ ･ｶｾ｡ｰ･ｩｯｰ＠ an ＨｾＩＱ＠ ｦｊｯｶＩＬ･ｶｾＱＷＨＡｴｏｐ＠ dnoae{§ag 

xaL ｮＨＡｶｾ｡ｐ･ｩｯｰＩＮ＠

Dass Thucydides sagen will "Ein ｦｊｯｶＩＬ･ｶｾｾＨＡｴｏｐ＠ in dem 

Einen ｮ ＨＡｶｾ｡ｰ･ＢｩｯｰＢＬ＠ zeigt die Vergleichung der Worte ｾ＠
ｾ＠ \ "I L::l ' ) \ \ I ) 

ｾｕｘＱＬ＠ eg ｾｲ［｡｣｡＠ au ｸ｡ｾ｡＠ no),ug cpxe"ho n (! v ｾ＠ ap eta ｾ＠ E 
11 \ )1 \ (I I 

C XO v a a x a t a (! X OP ｾ＠ a g xat on ou ｾｬ ｲ［＠ ｾｴ＠ oELalJtap o'u l;Vp_ 
, fJ" ' :, 

'(jwap ｏ ｖ ａｉｊＧｕ｡ｏｾｬｅｐｏｬ＠ ｬＡｾｧ＠ ｾｯｐ＠ fJaatMa, dU' ｡ｶｾｯｌ＠ ･ｸ｡｡ｾｯｴ＠
:) A I \ lfJ ' 
Eno ｴｾｷｯｲ｣ｯ＠ xat E ｏｖＩＬｅ ｖ ｏＧｐｾｏ＠ mit dem nacllfolgenden 
S t ) .1".1" Cl "fJ " '" a ze cnEtu1, Uc ｾＱＩ｡ｅｶｧ＠ c aatAevaE, . • ｸ｡ｾ｡ＩＬ Ｇ ｵ｡｡ｧ＠ 'Cwp a),),wp 
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" ,,), < D 
nO').ew'P ｾ｡＠ u ｦｊｯｶａ･ ｶ ｾ ｲＬ ＨＡｴ｡＠ xat ｾ｡ｧ＠ a(!xag ｸｾ｣Ｎ＠ er 

Ausdruck n (!vwpüa ｾｅ＠ xai a(!XWrEg ist gleichbedeutend mit 
, , ,), 1 ｾ＠ d 

ｾ｡＠ 'CE fJoV)'EV'l:17(!W Xat at a(!Xat: c as 7C(!V!aPIJtOP war as 

Rathhaus der Gemeinde. Die Tradition, dass am Staats-

herde der hohe Rath sich versammle, erhielt sich auch in 

der späteren Zeit, al s ｦｊｯ ｶ ＩＬｉｊＧｕｾｾＨＡｴｏｐ＠ und ' Ｗｃ ＨＡ Ｇ ｕ ｾ｡ｰ･ｬｯｐ＠ getrennt 

worden waren: es fehlte im Rathhause die cEada (ä ｾｅ＠

n (!v'&aPEia M),orxag Pind. Nem. XI. 1) nicht. Die ･ ｡ｾｻ｡＠

fJov),aLa (Harpokr. unter Bov),aia, Xenoph. Hell. 11 3, 52 0 
, ) , Ｍ ｾ＠ '" Cu' I 1:{ F H 

･ｲ［ＨＡ｡ｾｌ｣ＧｐＱＩｧ＠ aPEn1)u1)aEP En t ｾＱＩＧｐ＠ ＮｵＨｊｈ｡ｾ＠ vg . .r. r. ermann 

Gottesd. Altertb. § 15, 7) vertritt die xom' ･｡ｾｌ｡＠ im Pry-

taneion (vgl. Preuner Hestia-Vesta S. 120) und knüpft das 

neue fJov),wn;(!w'P neben der ..9-o),og an das alte Rathhaus im 

ｉｉｦＡｵｾ｡Ｇｐｅｩｯｰ＠ an. 

Dass der Staat"rath im Prytaneion seinen Sitz hatte, 

ergiebt sich aus der Speisung der ｡ｅｻ｡ｌｾｏｴ＠ im Prytaneion (vgl. 

Hermann Staatsalt. § 127, 16). Wie sich der Rath vonfern 

am Herde des Königs auf der Burg versammelt hatte, wie 

später der Ausschuss des Solonischen Rathes in ､ ｾ ｲ＠ ｾｘｌ｡ｧ＠

oder ..9-o),og zusamrnenspeiste, so gab es eine Zeit, wo uer 

Rath im Prytaneion am Herde des Staates seine Sitzungen 

hielt und zu Mahl und Opfer vereinigt war, wo er alle die-

jenigen zu Gästen hatte, welche auf Staatskosten gespeist 

wurden (Poil. I X 40 n (!vm'PeloP xai ･｡ｾｌ｡＠ ｾｾｧ＠ no),ewg, na(!' 
'7 ') .... CI \ , \, I fJ I CI \ C 

Cf ｣｡ｌｾｏｖｐＧｃｏ＠ OL ｾ･＠ ｸ｡ｾ｡＠ uwwatap n (!Ea EWY 17xOP'CEg iWt Ot 

oLa n(!a§{'P HPa awr,aEwg dSLlu{)-iPug Mt Er ｾｬｧ＠ EX ｮｾｾｦ［＠
､ｅｌ｡ｌｾｯｦ［＠ ｾＧｐＩＮ＠ In dieser Zeit galt für Athen ebenso wie 

für die athenische Kolonie Adramyttion (Strabo XIII p. 606) 

der Ausdruck ｸＩＬＱＩＮＮＹＭｾＧｐ｡ｌ＠ En L ﾧｅｐｴ｡ｾｯＧｐ＠ dg ｾｯ＠ ｮ ･ｶｾ｡ｰ･ＯｯＧｐ＠ Ent. 

'&-frv fJov),a{ap ･｡ｾｌ｡ｰＬ＠ wie es nach Böckh's zweifelloser 

Ergänzung in der Inschrift von Andros heisst C. Inscl'. n. 

2349 b Z. 13. (vol. 11 p. 1064). Mit der Einsetzung der neuen 

Archonten, denen im Thesmotheteion ein eigelles Amtslokal 

angewiesen wurde, trennte sich zuerst die öffentliche Speisung 
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und für sich höchst ｾ ｢･､･ｮｫｬｩ｣ｨ＠ seien und von vornherein 

auf einen Mangel der zu Grunde liegenden Anschauung 

hinweisen. 

Wir kommen zum zweiten Theile unserer Untersuchung, 

zur positiven Bestimmung : und Kennzeichnung des alten 

athenischen Staatsrathes, nachdem wir nachgewiesen, dass 

der Areopag oder die Epheten keinen Theil am hohen Rathe 

gehabt haben. 

Die Griechen konnten sich einen Staaf:der Heroenzeit 

nicht denken ohne Staatsrath, ohne eine V;rsammlung der 

Aeltesten und Edlen um den König. Wenn der König des 

Rathes pflegen wollte, so lud er die Geronten ' zum Mahle. 

Der Hausherd des Königs war der Mittelpunkt des Staates 

(vgl. Schöruann Gr. Alt. P S. 25 f.). 
Auch der König von Athen wird einen' Rath der Edlen ' 

um sich gehabt haben. Eine Nachricht über den Bestand 

eines solchen Rathes enthält die Darstellung des attischen 

Synoikismos bei j Thucydides II 15 (v gl. Plut, Thes. 24). 

Darnach löste Theseus,,,, ｾ｡＠ ｦｊｯｶＩＬ･ｶｾｾ･ｴ｡＠ xat ｾ｡ｧ＠ d(!Xag der 

ｳ･ｬ｢ｳｴｾｮ､ｩｧ･ｮ＠ Gemeinden Attikas auf und wies allen Ein 

ｦｊｯｶＩＬｷｾｾＨＡｴｏｐ＠ und ｮ ･ｶｾ｡ｰ･ｩｯｰ＠ an ＨｾＩＱ＠ ｦｊｯｶＩＬ･ｶｾＱＷＨＡｴｏｐ＠ dnoae{§ag 

xaL ｮＨＡｶｾ｡ｐ･ｩｯｰＩＮ＠

Dass Thucydides sagen will "Ein ｦｊｯｶＩＬ･ｶｾｾＨＡｴｏｐ＠ in dem 

Einen ｮ ＨＡｶｾ｡ｰ･ＢｩｯｰＢＬ＠ zeigt die Vergleichung der Worte ｾ＠
ｾ＠ \ "I L::l ' ) \ \ I ) 

ｾｕｘＱＬ＠ eg ｾｲ［｡｣｡＠ au ｸ｡ｾ｡＠ no),ug cpxe"ho n (! v ｾ＠ ap eta ｾ＠ E 
11 \ )1 \ (I I 

C XO v a a x a t a (! X OP ｾ＠ a g xat on ou ｾｬ ｲ［＠ ｾｴ＠ oELalJtap o'u l;Vp_ 
, fJ" ' :, 

'(jwap ｏ ｖ ａｉｊＧｕ｡ｏｾｬｅｐｏｬ＠ ｬＡｾｧ＠ ｾｯｐ＠ fJaatMa, dU' ｡ｶｾｯｌ＠ ･ｸ｡｡ｾｯｴ＠
:) A I \ lfJ ' 
Eno ｴｾｷｯｲ｣ｯ＠ xat E ｏｖＩＬｅ ｖ ｏＧｐｾｏ＠ mit dem nacllfolgenden 
S t ) .1".1" Cl "fJ " '" a ze cnEtu1, Uc ｾＱＩ｡ｅｶｧ＠ c aatAevaE, . • ｸ｡ｾ｡ＩＬ Ｇ ｵ｡｡ｧ＠ 'Cwp a),),wp 
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" ,,), < D 
nO').ew'P ｾ｡＠ u ｦｊｯｶａ･ ｶ ｾ ｲＬ ＨＡｴ｡＠ xat ｾ｡ｧ＠ a(!xag ｸｾ｣Ｎ＠ er 

Ausdruck n (!vwpüa ｾｅ＠ xai a(!XWrEg ist gleichbedeutend mit 
, , ,), 1 ｾ＠ d 

ｾ｡＠ 'CE fJoV)'EV'l:17(!W Xat at a(!Xat: c as 7C(!V!aPIJtOP war as 

Rathhaus der Gemeinde. Die Tradition, dass am Staats-

herde der hohe Rath sich versammle, erhielt sich auch in 

der späteren Zeit, al s ｦｊｯ ｶ ＩＬｉｊＧｕｾｾＨＡｴｏｐ＠ und ' Ｗｃ ＨＡ Ｇ ｕ ｾ｡ｰ･ｬｯｐ＠ getrennt 

worden waren: es fehlte im Rathhause die cEada (ä ｾｅ＠

n (!v'&aPEia M),orxag Pind. Nem. XI. 1) nicht. Die ･ ｡ｾｻ｡＠

fJov),aLa (Harpokr. unter Bov),aia, Xenoph. Hell. 11 3, 52 0 
, ) , Ｍ ｾ＠ '" Cu' I 1:{ F H 

･ｲ［ＨＡ｡ｾｌ｣ＧｐＱＩｧ＠ aPEn1)u1)aEP En t ｾＱＩＧｐ＠ ＮｵＨｊｈ｡ｾ＠ vg . .r. r. ermann 

Gottesd. Altertb. § 15, 7) vertritt die xom' ･｡ｾｌ｡＠ im Pry-

taneion (vgl. Preuner Hestia-Vesta S. 120) und knüpft das 

neue fJov),wn;(!w'P neben der ..9-o),og an das alte Rathhaus im 

ｉｉｦＡｵｾ｡Ｇｐｅｩｯｰ＠ an. 

Dass der Staat"rath im Prytaneion seinen Sitz hatte, 

ergiebt sich aus der Speisung der ｡ｅｻ｡ｌｾｏｴ＠ im Prytaneion (vgl. 

Hermann Staatsalt. § 127, 16). Wie sich der Rath vonfern 

am Herde des Königs auf der Burg versammelt hatte, wie 

später der Ausschuss des Solonischen Rathes in ､ ｾ ｲ＠ ｾｘｌ｡ｧ＠

oder ..9-o),og zusamrnenspeiste, so gab es eine Zeit, wo uer 

Rath im Prytaneion am Herde des Staates seine Sitzungen 

hielt und zu Mahl und Opfer vereinigt war, wo er alle die-

jenigen zu Gästen hatte, welche auf Staatskosten gespeist 

wurden (Poil. I X 40 n (!vm'PeloP xai ･｡ｾｌ｡＠ ｾｾｧ＠ no),ewg, na(!' 
'7 ') .... CI \ , \, I fJ I CI \ C 

Cf ｣｡ｌｾｏｖｐＧｃｏ＠ OL ｾ･＠ ｸ｡ｾ｡＠ uwwatap n (!Ea EWY 17xOP'CEg iWt Ot 

oLa n(!a§{'P HPa awr,aEwg dSLlu{)-iPug Mt Er ｾｬｧ＠ EX ｮｾｾｦ［＠
､ｅｌ｡ｌｾｯｦ［＠ ｾＧｐＩＮ＠ In dieser Zeit galt für Athen ebenso wie 

für die athenische Kolonie Adramyttion (Strabo XIII p. 606) 

der Ausdruck ｸＩＬＱＩＮＮＹＭｾＧｐ｡ｌ＠ En L ﾧｅｐｴ｡ｾｯＧｐ＠ dg ｾｯ＠ ｮ ･ｶｾ｡ｰ･ＯｯＧｐ＠ Ent. 

'&-frv fJov),a{ap ･｡ｾｌ｡ｰＬ＠ wie es nach Böckh's zweifelloser 

Ergänzung in der Inschrift von Andros heisst C. Inscl'. n. 

2349 b Z. 13. (vol. 11 p. 1064). Mit der Einsetzung der neuen 

Archonten, denen im Thesmotheteion ein eigelles Amtslokal 

angewiesen wurde, trennte sich zuerst die öffentliche Speisung 



11 '\ 

I 
11 

11 

32 Sitzung de?' pht'lo8.-philol. Classe vom 4. Januar 1873. 

der Beamten von der Speisung im Prytaneion: es gab jetzt 

zwei Lokale der ow w(Jia (Jhr;(Jtr;, das Thesmotheteion, in 

welchem nach der Sage Orestes zu Gaste war (Plut. (JVfl 7CO(J. 

ＱＯ ［ ｾｯ ｦｬ Ｉ Ｌ Ｎ＠ I 1, 2), und das Prytaneion (vgl. Plut. ebd. VII 9, 

dazu Preuner a . O. S. 107). Als die Speisung des Senats-

ausschusses in die .'foAor; bei dem neuen ｦｬｯｶａ･ｖＱ ［ ｾｾｌｏｶ＠ ver-

legt worden, gab es eine dreifache Speisung, im Prytaneion , 

im .'fw,lI o{)'!.uwv und in der j 'oJ,or; (vgJ. Hermann a. 0.) Die 

Speisung derer, die Ehren halber gespeist wurden , blieb 

Ehren halber im Prytaneion. 

A.n das Prytaneion und die daselbst sitzenden JI{{VUX 

'I/Ur; knüpft der Ausschuss des solonischen Rathes an , welcher 

ｉｉｾ ｶ ｵＡ｣ｶｷ［＠ hiess und seit Klisthenes aus einer ｧｲｶａｾ＠ Ｗ ｲ ｾ Ｇｌ Ｇ ｷ ﾭ

vevov(Ja bestand (Harpokr. unter II(!v'l'avetr; ) . 

An das Prytaneion endlich als den Mittelpunkt der 

Staatsverwaltung erinnert auch der Name der Gerichtsgelder,' 

der 7C(!v'l'avela , welche der Kläger und der Verklagte bei 

der Anhängigmachung eines Processes zu hinterlegen hatten 

(PolI. VIII 38, Harpokr. uli.ter 7C(!v'l'avela, vgl. Meier und 

Schömann, Der attische Process S. 21). 

Welches waren aber die Rathsherrn, welche im Rath-

hause sassen ? Die Antwort darauf gibt die bekannte Stelle 

1:1' d V 7 < • , - , cl" , :1.ero. 1 Ot Ｗｃ ｾ ｖＧｬＧ ｡ｖｬ･ ｲ［＠ 'l'WV ｶ ｡ ｶｸ ｾ｡ＨＡ ｷｶ＠ Ot7Ce(! cVe,lI.01/ 'l'OU 

(zur Zeit der Kylonischen Unruhen) u xr; Ａａ ＬＧｽｾｶ ｡ ｲ［Ｎ＠

Um diese Nachricht "des gewiss gut unterrichten Hero-

dot" (Curtius Gl'. Gesch. rs S. 623 Anm. 66) als ein voll-

gültiges Zeug niss benützen zu können, muss zuerst festge-

stellt werden, in welchem Verhältniss die Erzählung des 

Thucydides I 126 über die Kylonischen Unruhen zur Er-

zählung des Herodot stehe. Hat man ja doch, weil es bei 

Thucydides heisst 'l'OU oe ＧｬＧｃｾ＠ 7rOAAa uov 7COA1'l' IXCOV ｏ ｾ＠ ｾｶｶｩ｡＠

lX(!xov'l'er; e7T(!a(J(Jov, einerseits die Absicht der Berichtigung 

verkenneI\d , die Archonten für identisch erklärt mit den 

Naukraren (Harpokr. uuter vavx(!a(!txa: vav"/,(!cX(!OVr; ya(! 'l'0 

Wecklein : Areopag, Epheten una Naukraretl. 33 

1taMlLO)' 'roor; ｬｘｾｯ Ｇ ｊｉＧ｣｡ｲ［＠ ｾｊＮＮＸｙｏｖ Ｌ＠ cir; xat lv 'l'i; i cH(!ooo7:or; 

'}"Mi), andererseits geglaubt, dass Herodots Angabe über 

die Prytanen der Naukraren vollständig unrichtig sei (vgl. 

Stein z. d. 8t.). 

Nach Herodot setzte sich Kylon, als sein Versuch miss-

lungen, schutzflehend bei dem Bildnisse der Athena nieder. 

Ihn und seinen Anhang bewogen die Prytanen der Naukraren 

zl1m Verlassen des Heiligthums unter dem Versprechen, dass 

sie nicht den Tod erleiden sollten. Sie getödtet zu haben 

werden die Alkmäoniden beschuldigt (a/.'C/'r; eX8l Ａａ ｊＮＮＭ ｾｦｬ Ｘ ｃｴ Ｎ ｊｖ ｬｯ｡ｲ［ＩＮ＠

Diese Darstellung lässt es sehr unklar, wie die Alkmäoniden 

dazu gekommen sein sollen die Kyloneer zu ermorden. Es 

ist keine Rede 'davon, dass Megakies Archon gewesen. Der 

behutsame Ausdruck ai'l'l r; eX8l gestattet Uns die Sache einiger-

massen zu durchschauen. Herodot gab nach seiner Weise 

auch hier die Ueberlieferung wie er sie empfangen hatte. 

Aus seiner bei jeder Gelegenheit sich zu erkennen gebenden 

Vorliebe für die Alkmäoniden und seiner Verehrung für 

Perikles erkennt man, in welchen Kreisen er sich in Athen 

zu bewegen und welche Traditionen er aufzunehmen pflegte. 

Diesen Traditionen hat er seinen Bericht über das K vAWv8tOv 

äror; entnommen (vg!. Bergk N. Jahrb. f. Philol. Bd. 65 

S. 389, K. W. Nitzsch im Rh. Mus. 1872 S. 245). Darum 

lässt der Bericht des Herodot die Schuld der Alkmäoniden 

nicht deutlich hervortreten. Dieser Vertuschung der Wahr-

heit tritt Thucydides entgegen. Durch die Beziehung auf 

den peloponnesischen Krieg veranlasst den richtigen Sach-

verhalt zu ergründen steIlte er, wie man aus den Einzelheiten 

der Erzählung erkennt, besondere Studien darüber an und 

erzählt darum die Begebenheit wie einer, für den eine Sache 

durch lange Beschäftigung und Untersuchung ein vorzüg-

liches Interesse gewonnen. Wenn es nun bei Thucydides 

heisst: "Die Athener übertrugen den neun Archonten die 

Bewachung der Kyloneer und gaben ihnen die volle Macht 

[1878, 1. Phil. hist. Cl.] 5 
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der Beamten von der Speisung im Prytaneion: es gab jetzt 

zwei Lokale der ow w(Jia (Jhr;(Jtr;, das Thesmotheteion, in 

welchem nach der Sage Orestes zu Gaste war (Plut. (JVfl 7CO(J. 

ＱＯ ［ ｾｯ ｦｬ Ｉ Ｌ Ｎ＠ I 1, 2), und das Prytaneion (vgl. Plut. ebd. VII 9, 

dazu Preuner a . O. S. 107). Als die Speisung des Senats-

ausschusses in die .'foAor; bei dem neuen ｦｬｯｶａ･ｖＱ ［ ｾｾｌｏｶ＠ ver-

legt worden, gab es eine dreifache Speisung, im Prytaneion , 

im .'fw,lI o{)'!.uwv und in der j 'oJ,or; (vgJ. Hermann a. 0.) Die 

Speisung derer, die Ehren halber gespeist wurden , blieb 

Ehren halber im Prytaneion. 

A.n das Prytaneion und die daselbst sitzenden JI{{VUX 

'I/Ur; knüpft der Ausschuss des solonischen Rathes an , welcher 

ｉｉｾ ｶ ｵＡ｣ｶｷ［＠ hiess und seit Klisthenes aus einer ｧｲｶａｾ＠ Ｗ ｲ ｾ Ｇｌ Ｇ ｷ ﾭ

vevov(Ja bestand (Harpokr. unter II(!v'l'avetr; ) . 

An das Prytaneion endlich als den Mittelpunkt der 

Staatsverwaltung erinnert auch der Name der Gerichtsgelder,' 

der 7C(!v'l'avela , welche der Kläger und der Verklagte bei 

der Anhängigmachung eines Processes zu hinterlegen hatten 

(PolI. VIII 38, Harpokr. uli.ter 7C(!v'l'avela, vgl. Meier und 

Schömann, Der attische Process S. 21). 

Welches waren aber die Rathsherrn, welche im Rath-

hause sassen ? Die Antwort darauf gibt die bekannte Stelle 

1:1' d V 7 < • , - , cl" , :1.ero. 1 Ot Ｗｃ ｾ ｖＧｬＧ ｡ｖｬ･ ｲ［＠ 'l'WV ｶ ｡ ｶｸ ｾ｡ＨＡ ｷｶ＠ Ot7Ce(! cVe,lI.01/ 'l'OU 

(zur Zeit der Kylonischen Unruhen) u xr; Ａａ ＬＧｽｾｶ ｡ ｲ［Ｎ＠

Um diese Nachricht "des gewiss gut unterrichten Hero-

dot" (Curtius Gl'. Gesch. rs S. 623 Anm. 66) als ein voll-

gültiges Zeug niss benützen zu können, muss zuerst festge-

stellt werden, in welchem Verhältniss die Erzählung des 

Thucydides I 126 über die Kylonischen Unruhen zur Er-

zählung des Herodot stehe. Hat man ja doch, weil es bei 

Thucydides heisst 'l'OU oe ＧｬＧｃｾ＠ 7rOAAa uov 7COA1'l' IXCOV ｏ ｾ＠ ｾｶｶｩ｡＠

lX(!xov'l'er; e7T(!a(J(Jov, einerseits die Absicht der Berichtigung 

verkenneI\d , die Archonten für identisch erklärt mit den 

Naukraren (Harpokr. uuter vavx(!a(!txa: vav"/,(!cX(!OVr; ya(! 'l'0 

Wecklein : Areopag, Epheten una Naukraretl. 33 

1taMlLO)' 'roor; ｬｘｾｯ Ｇ ｊｉＧ｣｡ｲ［＠ ｾｊＮＮＸｙｏｖ Ｌ＠ cir; xat lv 'l'i; i cH(!ooo7:or; 

'}"Mi), andererseits geglaubt, dass Herodots Angabe über 

die Prytanen der Naukraren vollständig unrichtig sei (vgl. 

Stein z. d. 8t.). 

Nach Herodot setzte sich Kylon, als sein Versuch miss-

lungen, schutzflehend bei dem Bildnisse der Athena nieder. 

Ihn und seinen Anhang bewogen die Prytanen der Naukraren 

zl1m Verlassen des Heiligthums unter dem Versprechen, dass 

sie nicht den Tod erleiden sollten. Sie getödtet zu haben 

werden die Alkmäoniden beschuldigt (a/.'C/'r; eX8l Ａａ ｊＮＮＭ ｾｦｬ Ｘ ｃｴ Ｎ ｊｖ ｬｯ｡ｲ［ＩＮ＠

Diese Darstellung lässt es sehr unklar, wie die Alkmäoniden 

dazu gekommen sein sollen die Kyloneer zu ermorden. Es 

ist keine Rede 'davon, dass Megakies Archon gewesen. Der 

behutsame Ausdruck ai'l'l r; eX8l gestattet Uns die Sache einiger-

massen zu durchschauen. Herodot gab nach seiner Weise 

auch hier die Ueberlieferung wie er sie empfangen hatte. 

Aus seiner bei jeder Gelegenheit sich zu erkennen gebenden 

Vorliebe für die Alkmäoniden und seiner Verehrung für 

Perikles erkennt man, in welchen Kreisen er sich in Athen 

zu bewegen und welche Traditionen er aufzunehmen pflegte. 

Diesen Traditionen hat er seinen Bericht über das K vAWv8tOv 

äror; entnommen (vg!. Bergk N. Jahrb. f. Philol. Bd. 65 

S. 389, K. W. Nitzsch im Rh. Mus. 1872 S. 245). Darum 

lässt der Bericht des Herodot die Schuld der Alkmäoniden 

nicht deutlich hervortreten. Dieser Vertuschung der Wahr-

heit tritt Thucydides entgegen. Durch die Beziehung auf 

den peloponnesischen Krieg veranlasst den richtigen Sach-

verhalt zu ergründen steIlte er, wie man aus den Einzelheiten 

der Erzählung erkennt, besondere Studien darüber an und 

erzählt darum die Begebenheit wie einer, für den eine Sache 

durch lange Beschäftigung und Untersuchung ein vorzüg-

liches Interesse gewonnen. Wenn es nun bei Thucydides 

heisst: "Die Athener übertrugen den neun Archonten die 

Bewachung der Kyloneer und gaben ihnen die volle Macht 
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ganz nach bester Ueberzeugung zu handeln. Damals aber 

hatten die neun Archonten den grössten Thei! der Staats-

verwaltung unter sich", so will Thucydides die ｈ･ｲ･ｩｮｺｩ･ｨｾｮｧ＠

der Prytanen beseitigen und die Absicht des Zusatzes bei 

Herodot ｏｙＯｬＧ［Ｘｾ＠ Eve(-LOv ｾＶｮ＠ ｾ｡ｧ＠ ＧａＮ｛ｽｾｶｃｴＮｧＬ＠ der augenscheinlich 

die ganze Verantwortung von den Archonten auf .die Pry-

tanen abwälzen soll, auf ihren wahren Werth zurückführen. 

Weil in dem Berichte des Herodot in tendenziöser und über-

treibender Weise hervorgehoben ist', dass die Prytanen der 

Naukraren damals Athen regiert hätten, sah sich Thucydides 

veranlasst nachdrücklich zu bemerken, dass die Archonten 

in jener Zeit eine ganz andere Stellung einnahmen als später 

und selbständig, also auch unter eigener Ve"rantwortlichkeit 

handelten. Der Bericht des Thucydides ist also weit ent-

fernt den Bestand des Prytanenrathes in Abrede zu stellen: 

er berichtigt nichts als das geflissentliche Beiseitesetzen der 

Macht und Selbständigkeit der Archonten. Zur Zeit des 

peloponnesischen Krieges konnten die Athener leicht vergessen 

haben, dass die Archonten ehedem eine ganz andere Be-

deutung gehabt als damals, gerade so wie sie über den Sturz 

der Tyrannen und die That des Harmodios und Aristogeiton 

schlecht unterrichtet waren. Thucydides schärft es ein 

zur richtigen Beurtheilung der Sache. Weil er nichts an-

deres im Sinne hat, giebt er uns auch keine genauere Er-

kljirung darüber, wie es gekommen, dass gerade ｡ｾｦ＠

den Alkmäoniden der Fluch lastete, während gewiss dIe 

Archonten nicht lauter Alkmäoniden gewesen. Ich weiss 

nicht, warum Bergk (ebend. S. 390) annimmt, dass alle 

neun Archonten der Partei der Paralier angehört haben. 

Auf die richtige Erklärung leitet der Ausdruck bei Plut. 

Sol. 12 ｍ･ｲｃｴＮ､ｾｧ＠ xCt.' OL ｡ ﾷ ｶｶ｡ｾｸｯｶｮｧＮ＠ Megakies war jeden-

falls erster Archon und hatte mehr als seine Amtsgenossen 

die Bedeutung und den Einfluss, damit aber auch die Ver-

antwortung des früheren monarchischen Archontats. 

- Ｍｾ＠ ｾ＠ -- Ｍｾ ＭＭＭＭ

Wecklein: Areopag, Ephetm umi Naukraren. 35 

Also die Prytanen der Naukraren bestanden nach Hero-

dots sicherem Zeugniss zur Zeit des Kylon, besassen aber 

Dicht die Macht, dass man sagen konnte, sie hätten damals 

Athen regiert: neben ihnen standen die Archonten als oberste 

Staatsbeamten und hatten eine selbständige, nur durch die 

Verantwortlichkeit beschränkte Regierungsgewalt. 

Die Notiz bei Photius untE1r ｖｃｴＮＧｬ Ｉ ｸｾｃｴＮｾｩｃｴＮＺ＠ ｶｃｴＮｶｸｾｃｴＮｾｩｃｴＮ＠ (-LEV 
,." ( , \ C ..t' - ｾ＠ ''l ｾＯＩ＠ I 

twrOtOJI ｾｬ＠ TJ ｡ｖＨＭｌｦｷｾｌｃｴＮ＠ itCt.L ° uTJ(-Log .-:;o",wvog ｯｶｾｷ＠ OV0(-LCt.uCt.nOfj 

wg xat ＧａｾｌｵＧｲｯ､ｉＮＮｔｊｧ＠ pTJui kann uns hiernach nicht mehr 

irre machen. Die Einrichtung eines neuen Rathes musste 

Solon bestimmen, das .Naukrarenkollegium entweder ganz 

zu beseitigen oder, da das nicht seine Art war, vollständig 

umzuwandeln. Es ist also nicht zu verwundern, wenn es eine 

Ueberlieferung gab, dass die Naukrarien in der Gestalt von 

Symmorien . von Solon herrührten, mag nun Aristoteles bloss 

dieses berichtet haben und missverstanden worden oder selbst 

im Irrthum gewesen sein (vgl. Schol. zu Aristoph. Wolken 

V 37 
<, , "c , '1 

• OL ｮＺｾｯｾ･ｾｯｊｬ＠ ｊｬ｡ｴｬｘｾ｡ｾｯＬ＠ Ｖｴｾ･＠ vn:o ｾｯＢＧｗｖｏｓ＠ ｹＮ｡ｾ｡ｵＧｦ｡Ｎ｛ｽ｢ｮｾ＠

'in xat ｮＺ ｾＶｮｾｯＩｬＩＮ＠ Wir haben einen ganz ähnlichen Fall 

in Betreff der Einsetzung des Areopages kennen gelernt. 

Die überlieferte Bestimmung der Naukrarien, ein Kriegs-

schiff und zwei Reiter zu stellen, eignet sich am besten, wie 

bereits bemerkt worden ist (Wachsmuth, Hell. Alt. I S.367),' 

rür die Zeit des Solon, in welcher die Kriege mit Megara 

eine Flotte erforderten. 

Bevor wir über die ursprüngliche Bedeutung und Be-

stimmung der Naukraren sprechen, haben wir erst eine 

Meinung von O. Müller zu berichtigen. Aus dem Epitimie-

gesetze des Solon und der oben S. 25 besprochenen Formel 

im Psephisma des Patrokleides schliesst nämlich O. Müller 

(zu Aesch. Euro. S. 157 Anm. 13), dass auch noch später 

beim Prytsneion unter dem Vorsitz der {JauLJ..eig d. h. der 

tpl!l..o(JMll..eig, die wahrscheinlich mit den ursprünglichen 

Prytanen ' identisch gewesen seien, über die Urheber von 

8· 
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- Ｍｾ＠ ｾ＠ -- Ｍｾ ＭＭＭＭ
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,." ( , \ C ..t' - ｾ＠ ''l ｾＯＩ＠ I 

twrOtOJI ｾｬ＠ TJ ｡ｖＨＭｌｦｷｾｌｃｴＮ＠ itCt.L ° uTJ(-Log .-:;o",wvog ｯｶｾｷ＠ OV0(-LCt.uCt.nOfj 
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Massakren ＨＨＱｦｰ｡ｲｳｩｾＩ＠ und auf Tyrannis zielenden Volksbe-

wegungen gerichtet ｷｾｲ､･ｮ＠ sei. Diese Vermuthung über die 

Identität der Prytanen der Naukraren und der ｰｶＧＩＮｯｻｊ｡｡ｴｫｩＮｾ＠

ist neuerdings von R. Schöll im Hermes VI S. ·21 wiederholt 

worden. Man sagt, in dem Ausdrucke h. ｉｉ･ Ｇ ｶｾ｡ｊｬ･ｩｯｶ＠ ｸ｡ｾ｡ﾭ

oLxaa:fMef; {;no ｾｷｶ＠ {JaatUwJ! könne nicht der eph!'ltische 

Gerichtshof bei m Prytaneum gemeint sein, weil dieser bloss 

￼｢ｾｲ＠ unbekannte Mörder und leblose Motdwerkzeuge Urtheil 

gesprochen habe (Meier und Schömann, Der attische Process 

S. 19). Dabei ist ein Umstand unberücksichtigt geblieben. 

Kylon und sein Bruder ) die allein wegen tyrannischer Be-

strebungen verurtheilt werden konnten, waren, wie uns Thu-

cydides berichtet, entkommen. Wer aber sollte über sie in 

contumaeiam das Urtheil spl'echen? Eine Untersuchung 

oder Prüfung der Untersuchung, wozu die Epheten berufen 

gewesen wären, war überflüssig und gegenstandslos. Nun 

aber wurde nach PoIl. VIII 120 beim Prytaneum über 

Mörder ｸｾｶ＠ ｾ｡ｴｊｬ＠ dtpavei.r; und über leblose Gegenstände 

die einen Menschen getödtet Gericht gehalten. K. Fr. Her-

mann Staatsalt. § 104, 18 meint freilich, x1;JI JJC1tJl ｡｣ｰ｡ｊｬ･ｩｾ＠

bedeute nichts anderes als was in Demosth. c. Aristocr. 

§ 76 iaJl it.&O(; ｾ＠ §VJ,OJl ｾ＠ ｡ｩ､Ｂｬ･ｯｾ＠ ｾ＠ n ｾｏｴｏｩｩＢＢｯｊｬ＠ iWJr6<JOJl 
, \ \ \ '1 I ) - ) \ .l" ,.!' ..... 

Ｑｃ｡ｾ｡ｧＧＡｬＬ＠ xat 7iOJl flEJI {Ja",ona arJl0'l'j ｾｬｲ［Ｌ＠ ｡ｶｾｯ＠ u eWf} 
)/ \ , , ) I • \ \ {J" 

xat, "X'!l ｾｯ＠ ｾｏｊｬ＠ ljiOJlOV eLeraaflEJlOJl mIt ｾｯｶ＠ flEJI a",ona 

arJloE ｾｴｾ＠ gesagt sei. Allein es wurde dort auch über das 

Beil des {JollcpoJlo(;'Gericht gehalten, der doch wohl bekannt, 

aber entflohen war. UebeThaupt haben wir keinen Grund 

zu bezweifeln, dass dort über unbekannte oder nicht hab-

hafte Mörder eine Art Contumacialverfahren eingeleitet und 

über den Mörder feierlich der Bann verhängt worden sei. 

Also waren die ｣ｰ ｶ ｊＮｯｻｊ｡｡ｌｩＮ･ｩｾ＠ die geeigneten Personen, welche 

den entflohenen Kylon und seinen Bruder feierlich zu ver-

fluchen hatten. In diesem Zusammenhange liegt die Ent-

scheidung der Frage, ob unter den ｻｊ｡｡ｬＩＮ･ｩＮｾ＠ de.s Solonischen 

Gesetzes die ｬｲＨＡＧｘｯｊｬｮｾ＠ ｦｊ｡｡ｬＩＮＶｩｾ＠ oder die pv).o{Ja(1tJ.iir; zu 

verstehen seien (vgl. HermauD Staatsalt. § 100, 10). Wenn 

Plutarch in der Umsohreibung des Solonischen Gesetzes als 

Richter die Prytanen nennt, so geht allerdings daraus hervor, 

dass auch er dabei nicht an den Ephetischen Gerichtshof 

gedacht hat (Meier und Schömann ebd. S. 20) j allein die 

ganze Umschreibung des Plutarch, welche augenscheinlioh 

Dur die Worte des Gesetzes in Betraoht zieht, bedeutet nichts 

oder nicht mehr, als wenn Plutarch Ig ｊｩｾＶｩｯ ｶ＠ n arov nur 

von Areopagiten versteht. 

Mit dem Nachweise, dass die Stelle des Solonisohen 

Gesetzes sich nur auf den gewöhnlichen GerichtshGf bei dem 

Prytaneum, wo · die Phylobasileis den Vorsitz führten (neo-
, .t" ｾ＠ .r , , {J Ｑ｟ｾ＠ Q " .r el(1'n,xBaaJl uE ｾｯｶｾｯｶ＠ ｾｏ ｩｊ＠ ｵｴｹＬ｡｡ｾＢｉ･ｷ ｶ＠ (jlV"-o ｡ｕｴｍＡｬｾ＠ ｏ ｖ ｾ＠ Ef:l8{, 

1'0 IflneuoJl lrt/J"I)XOJl fJnseoQiaat PoIl. VIII 120), beziehe, fällt 

die Annahme eines doppelten Gerichtshofes Av IIewttJlBiqJ 
ud bfi ｉｉ･ｶｾ｡ｊｬＶ ｌｱｊ＠ (Meier und Schöniann ebd. S. 19 ｦ ｾ Ｉ＠

hinweg. Ein Criminalgerichtshof kann auch nicht im Pry-

taneum d. h. in einem Gebäude gewesen sein j denn alle 

Blutgerichte wurden im Freien gehalten, auf dass, w·ie es 

bei Antiphon n. ｾ Ｎ＠ ｒｾｷｯ ｶ＠ fl'0JlOV § 11 heisst, die Richter 

nicht mit deneQ zusammenkommen, die unreine Hände haben, 

IlDd der Bluträcher nicht unter ｧｬｾ｣ｨ･ｭ＠ Dache mit dem 

Mörder stehe. Mit jener Annahme glaubte Scheibe a. O. 

den Widerspruch zwischen Pollux VIII 90, wornach der 

Archon {JaatJ.eVr,; die Prozellse über leblose Gegenstände, 

welche einen Menschen getödtet, zu richten hatte, und der 

vorhin angeführten Stelle Poil. VIII 120 lösen zu können; 

er meinte die pv').o{JaaLUig hätten den V Ql'sitz unter den 

Prytanen in dem vorsolonischen Gerichtshofe gehabt, die {laut.. 

ｬＮｩｾ＠ seien Vorstände der Epheten in dem ßlutgel'ichtshofa 

bd IIeV7JaJlsirp gewesen (ebenso Schön a. O. 51, 21). Bef 

Meier und Sohömann S. 117 ist die ｖ･ｾｮ ＧＺ ｬｕｴｨｵｮｧ＠ ausge .. 

sprochen, die Thätigkeit der cpvlo{Jaut).'ir; sei dem ArchoQ 
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{Ja(ItM,Vr; untergeordnet gewesen. Eine solche Erklärung 

kann nicht befriedigen. Offenbar liegt ein Missverständniss 

zu Grunde, hervorgegangen aus dem Umstande, dass (JautUir; 
bald die Archonten, bald wie in dem Solonischen Gesetze 

die cpvAo{JaUlAeir; bezeichnete. Die Aufgabe leblose Gegen-

stände, die den Tod eines Menschen verursacht hatte!), über 

die ｇｲｾｮｺ･＠ zu schaffen, die Verfluchung unbekannter 'Mörder 

u. dgl. entspricht durchaus der religiösen Bedeutung der 

cpvAo{JauLAeir;, von denen es bei PoIl. VIII 111 heisst: 01 
(jivAo{JauLAeir; 19 e'una,,;eLOW)I 0' (so ist für das handschrift-

liche OE zu schreiben, nicht aber dieses zu entfernen vgl. 

Photius unter )lavxeaeia) H)I'ff,r; fl&Aw,,;a ";W)I iee(;j)l enefle-
AOV)I";O uV)leOeevo)l'ff,r; l)l ,,;cj' {JaulAeiC(! ,,;f n aea ,,;13 {JoVXOAeiOl/. 

Dagegen stammt die Angabe über den Archon Basileus : 

ｯｴｵｦｾ･ｴ＠ OE xat ,,;ar; ";W)I at/lvxw)I oiY.Ctr; aus einer Quelle, in welcher 

bie (jivAo{Ja(ItAeir; wie im solonischen Gesetze mit {JauLAeir; 

dezeichnet waren. Der umgekehrte Irrthum war ja kaum 

möglich. Die gleiche Verwechslung hat den Widerspruch 

zwischen der angeführten Stelle des Pollux und Suidas (unter 

aexoner;) und Bekk. Anecd. p.449 a ftE)I {JaaLAeVr; ｸ｡ＭＳＭｾｦｔＢ［ｯ＠
, ｾ＠ 7 ' {J 7' '.I" T 7 I -naea ";C(! xa"ovflc)l(l! ovxo"uC(!''';o uc ｾＩｉ＠ n"TjfTw)I ,,;ov nev-

,,;a)lelov (vgl. K. Fr. Hermann Staatsalt. § 138, 14) zur 

Folge gehabt. Die Phylobasileis hatten ihren Sitz im {Jaul-
ASta)l am {JovxoAeio)l bei dem Prytaneion, also bei dem Ge-

richtshofe, in welchem sie den Vorsitz führten. 

Geeignet etwas Licht über den dunklen Ursprung der 

Naukraren zu verbreiten scheint ihr Zusammenhang mit den 

Kolakreten. Nach einer Notiz des Androtion bei dem Schol. 

zu Aristoph. Vögeln V. 1540 (Müller fr. hist. Gr. I p. 371 

fr. 4) hatten die Kolakreten den Festgesandten nach Delphi 

Reisegeld zu geben und andere Auslagen zu erstatten ex 
'J'W)I )lWxA1JetXW)I. Sie hatten also die Kasse der Naukraren 

zu ｶ･ｲｷｾｬｴ･ｮ＠ (vgl. Böckh Staatsh. I' S. 241). Die Ver-

billdung 4er ｬｻｯｬｾｲ･ｴ･ｮ＠ mit den Naulqaren lässt sich auch 

Wecklein: Areopag, Epheren und Naukraren. 39 

aus der nicht ganz klaren Notiz des Et. M. p. 524, 14 0;' 

'J'Wv aervelctJ)I ,,;afliat o't";Q ,,;elTjeaex,eil' E,,;anOl' (vgl. Böckh 

a. O. S. 238) erkennen: sie handelten offenbar als Unter-

beamte der Naukraren, denen die Sorge für die Flotte oblag. 

Die Kolakreten aber stammen aus ältester Zeit: dafür bürgt 

der altertbümliche Name sowie die Verpflanzung dieser Be-

hörde nach Kyzikos über Milet (0. I. n. 3660 oros EXWI.a-
xe''f1}aav, Böckh a. O. S. 237 f.). Dürfen wir die Ein-

führung der Naukrarien in eine gleich alte Zeit verlegen? 

Die Kolakreten waren nach dem Schol. zu Aristoph. Vög. 

V.1540 Schatzmeister und Vorsteher der öffentlichen Speisung 

(-ra,.uaL OE ｾｵ｡ｬＧ＠ xai n eoefT";W'ff,r; ＬＬ［ｾｲ［＠ owwfTiar; ｦｔｴＢ［ｾｦｔ･ｷｲ［ＩＮ＠

Waren sie von jeher die Schatzmeister der Naukrarienkasse 

und haben sie immer aus dieser Kasse die Auslagen für 

die öffentliche Speisung im Prytaneion bestritten oder sind 

sie erst später der neu eingeführten Behörde der N aukraren 

untergeordnet worden? Allerdings wenn l'avxeaela von 

vaVr; abzuleiten ist und die Schiffherrschaft, l'aVXeaeor; den 

Schiffherrn bedeutet, dann werden wir die Einführung kaum 

in eine gleich alte Zeit wie die der Kolakreten verlegen, 

kaum über die Zeit des Solon zurückgehen können (vgl. 

Grote Gr. Gesch. Uebers. von Meissner 11 S. 43 Anm. 11). Ganz 

anders aber wird die Sache liegen, wenn sich ein innerer 

Zusammenhang der Naukraren und Kolakreten, welcher ihrer 

historischen Verbindung entspricht, nachweisen lässt. Für 

eine unbefangene Betrachtung bemerke ich nur, dass die 

Ableitung des Wortes l'avxeaela von vavr; bei Pollux VIII 108 
, ..1" (f ..r 'c I - ,,..., " vavxeaew u C"/"afT";Tj uVO tnncar; na(!etxe 'Kat. l'avv flWV a(ji 

. ｾｲ［＠ ffTwr; w)l0flaa,,;o uns in eigenthümlicher Unsicherheit ent-

gegentritt, die um so mehr überraschen muss, als eine solche 

Ableitung ausserordentlich nahe lag. 

Der Name xWAaxei,,;aL bedeutet nichts anderes als XWAa-

r(!hat. Uebrigens darf diese Form, welche sich bei Photius 

u,nd in dem Glossarium des Timäus zu Platon findet und 
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auch Aristoph. Wesp. 659 im Ravenn. steht (V. 724 ist 

über X(IIAax(lE-t-OV r überschrieben), der inschriftlic'hen Ueber-

lieferung gegenüber (0. I. n. 3660 s. oben, Eph. Arch. 1856 

n. 2830 KWAax(lE-t-at: ouJOv'CWfl, 1859 n. 3555 OOVUtlV OL 

KWAax(lE-t-aL) nur als Erklärungsversuch betrachtet werden. 

Die Kolakreten waren also zuerst die Sammler von )(wAai 

d. p. von den Hauptstücken des Opferthieres (vgl Böckh 

a. O. S. 237). Unter welchem Titel mögen sie in Attika 

diese Sammlung vorgenommen haben? Böckh meint, dass 

die Kolakreten die Ehrengeschenke angenommen haben, 

welche in den ältesten Zeiten die Könige, dann die Archonten 

und Prytanen als Richter für die Rechtspflege erhielten (eben-

so Ourtius Gr. Gesch. JS S. 281). Allein warum bestanden 

diese Ehrengeschenke gerade in Opferstücken ? Bei den reea 

der Könige ist hievon nicht die Rede (vgl. Wachsmuth Hell. 

Alt. I S. 341, II 65, Schömann Gr. Alt. J3 S. 35). Eine 

andere Erklärung wird folgende Erwägung an die Hand geben. 

Die Zugehörigkeit zu einem staatlichen Vereine drückte 

sich in Beiträgen zu den Opfern des Vereines und in Opfern für 

､･ｾ＠ Verein aus. Zu den Opfern . steuerten nicht bloss die 

gleichberechtigten Mitglieder, sondern auch die abhängigen 

Gemeinden. Die Jonier sandten Opferstiere zu den Opfern 

auf dem Isthmus, sie sandten Gaben zu den Opfern auf der 

Insel Delos, um sich als Mitglieder des jonischen Stammes 

und des delischen Bundes zu kennzeichnen. Die Athener 

sandten einst dem Gotte von Kreta ihren Tribut, um ihre 

Abhängigkeit vom Reiche des Minos anzuerkennen. Wenn 

es also heisst, ､ｾｳｳ＠ Theseus allen vorher selbständigen Ge-

meinden Attikas Ein Prytaneion angewiesen habe: so sprach 

sich das darin aus, dass alle Gemeinden Attikas ihre Bei. 

träge zu den Staats opfern lieferten, ' welche in dem gemein-

ｳｾｨ｡ｦｴｬｩ｣ｨ･ｮ＠ Prytaneion auf der XOtV1; EC17:ia für alle darge-

bracht wurden; denn der Herd des athenischen Prytaneions 

war jetzt der ｾ･ｭ･ｩｮｳ｡ｭ･＠ Herd von ganz Attika geworden, 

Wecklei,,; Areopag, Epheten UM Naukraren. 41 

wie z. B. in Tegea der gemeinsame Herd der Arkadier 

war (Paus. VIII 53, 9 xaAOVCU oe OL Tereii:rat Wt iC1'Ciav 

ＧａｴＧｾｍＨＧｉｖ＠ ＩＨｏｬｖｾｖＩＮ＠ Ein ausdrückliches Zeugniss von solchen 

Beiträgen zU den Staatsopfern und von Opfel'O für Athen 

besitzen wir in der Inschrift O. I. lJ. 82 (I p. 121), wo es 
, , .r \ ｾＬ＠ 0. ' "" 'll' beisst: ano uE 'Cov 'COx.ov • . vVElV 'Ca IE(la 7:a 7:13 ･ｾ＠ I,W-

, " ',,0. ' (, n." 0.' - -
Ｚｩｩ｡ｾ＠ )(OLVa xat ･ｾ＠ ｌｬＮｶｲ［ｶ｡ｷｶｾ＠ vnee I,WvcCrJV 7:0V X.OLVOV 

\ '..1' \., >'11 ( I CI )\.l' \ ..r' 
xai ｉｾ＠ ＷＺ｡ｾ＠ ｮＺ ｅｖＷＺｅＷＺｲ［Ｈｬｷ｡ｾ＠ x.aL' ･ｾ＠ 7:aM.a teea. 07WL av ue Ue?] 

ｭＮｷＺｴｩ｡ｾ＠ ￤ ｮ｡ｶｾ Ｇ ｡ｾ＠ nAeiv aerV(lLOV ･ｾ＠ -,;a teea ｾ＠ ･ｾ＠ ｬｬａｃｲｊＺｴ･｡ｾ＠
'E ,>\..) A 0.. ' ., - - \ >I ;' ｉｾ＠ Ｗｴ｡ ＩﾫＨｬ･｡ｾ＠ 1 ･ｾ＠ ｌｬＮｶｲ［ｖ｡ｌｏｖｾＬ＠ EX. ·-';OV X.OLVOV Ｍ･ｯｶｾ＠ ｡ｉＡｘｯｖＷＺ｡ｾ＠

o't lJ" a(lXwaL 7:0V af!rv(liov, ･ｾ＠ 7:1;V (l7:eAUaV nAelv lJ71:e(l 7:CZiv 

"1JPoalCrJv. Wenn bei Thucydides II 15 von Theseus in Be-

zug auf den Synoikismos von Attika gesagt wird: ｾｶ｡ｲ ｸ｡｡･＠
- " I - 0. (\ ( , )I d l: " PUr 7rOMl 7:av7:'fI X(lr;avaL, r; an a )17: W v 1] 1]:, v V 7: e" 0 v v -

"(f)" ｅｾ＠ av ＷＺ Ｇ ｾ＠ v fleraA1] revo!dv1] 7W(lecJo:t1] vn:o 0r;aiwr; ＷＺｏｩｾ＠

B:n:eLw, so kann man fragen, was das für 7:{)'1] gewesen 

leien, welche von den ältesten Zeiten hel' die einzelnen Ge-

meinden Attikas in die Stadt Athen steuerten? Die ange-

gerührte Inschrift gibt die Antwort darauf. Die Plotheer 

hatten Opfer zu bringen für ihre Gemeinde, für Athen und 

für das alle fünf Jahre gefeierte Fest und Geldbeiträge zu 

den Opfern ihrer Gemeinde, zu den Opfern der 'Erc:ax.(lla, 

endlich zu den Opfern der Athener zu leisten. Unter dem 

alle fünf Jahre gefeierten Feste sind, wie Böckh bemerkt, 

die Panathenäen zu verstehen. Die Panathenäen aber 

wurden zum A:ndenken an die Vereinigung Attikas gefeiert 

(Plut. Thes. 24}. Müssen wir nicht an solche Leistungen 

die Aufgabe des Sammelns von Opferstücken anknüpfen? 

Die Leistungen von diesen Opfern flossen wie bemerkt in 

das Prytaneion. Daraus ergaben sich naturgemäss die Mittel 

für die öffentliche Speisung und so wurden die Kolakreten 

ebenso naturgemäss die Schatzmeister des Staates (7:0V xwla-

Xee7:1Jv 7:0V 7:afliav 7:WJI rc:OAL7:LXWV X(l,/pa-ewv Schol. ｾｵ＠ Arist. 
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(Plut. Thes. 24}. Müssen wir nicht an solche Leistungen 

die Aufgabe des Sammelns von Opferstücken anknüpfen? 

Die Leistungen von diesen Opfern flossen wie bemerkt in 
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Vög. V. 1540) und die Vorsteher der öffentlichen Speisung. 

Den Kolakreten entsprechen die Hellenotamien der späteren 

Zeit, welche mit der ｓ ｡ ｭｾｬｵｮｧ＠ der Bundes umlagen betraut 

waren. 

Wir müssen demnach den Namen wie die ursprüngliche 

Aufgabe der Kolakreten an den Staatsherd im Prytaneion 

anknüpfen. Ist eine solche Anknüpfung auch für die wenig-

stens in historischer Zeit mit den Kolakreten eng verbun-

denen Naukraren möglich? 

Wir haben oben gesehen, wie zweifelhaft bei Pollux die 

Ableitung des Wortes 'Vatrxf?af?Or; von 'Va";r; vorgetragen wird. 

Weil die Angabe, jede Naukrarie habe zwei Reiter und ein 

Schiff stellen müssen, mit einem Bestand der Naukrarien 

und mit der Nichtigkeit eier attischen Seemacht und Reiterei 

vor Solon sich nicht vereinen lasse, hat Wachsmuth Hell. 

Alt. I S. 367 die Herleitung des Wortes von 'VaLu'V empfohlen 

und auf Pollux X 20, wo 'VatrKÄr;f?Or; als "Hausherr" vor-

h 
I , < ｾ＠ I I 

kommt und Hesyc . 1J.lXVX"r;f?or;· 0 ＷＺ ｾ ｲ［＠ UV'VOLXWr; n f?OEU7:Wr; 

verwiesen. Böckh a. O. S. 708 Anm. c bemerkt, dass diese 

Ableitung sich durch nichts rechtfertigen lasse; denn 'Vavdr;f?or; 

sei nicht einmal, wie man nur aus einer ungenauen Angabe 

des Pollux schliessen könnte, ein Hauseigenthümer, welche 

Bedeutung das Wort denn doch haben müsste, wenn es vom 

Wohnen herkäme und zugleich der politische Gebrauch des 

Wortes aus dieser Etymologie erklärt werden sollte, sondern 

yavdr;f?or; sei nur einer, der ein ganzes Haus gemiethet habe, 

um Aftermiether darin aufzunehmen. Böckh vertheidigt die 

Ableitung von 'Va'vr; und erklärt die Sache in folgender 

Weise: Die Athenienser waren zuerst in 48, nachher in 50 

Körperschaften getheilt, deren jede einem Schiffe zugetheilt 

war, welches sie bemannen musste; einer aus der Gesell-

schaft aber musste entweder allein oder mit Unterstützung 

der übrigen abwechselnd das Schiff ausrüsten und war so 

für diese 'Zeit der Schiffherr ('VavxÄ1jf?Or; , Ｇｖ｡ｶｸｦ＿｡ｾｯｌＩＬ＠ die 

Wecklein : . Areopag, Ephetetl und Naukraren. 43 

ihm zugetheilte Gesellschaft aber die Naukrarie, deren Vor-

steher er natürlich war. 
Böckh setzt hinzu, dass Ｇｖ ｡ ｶｘ ａ ｲ［ ｾｏ ｲ［＠ in der BedeutuDi 

Hausrniether" durch U ebertragung von Schiffen auf Häuser 

ｾ･ｨｲ＠ natürlich zu erklären sei. Ich zweifle, ob eine solche 

Erklärung natürlich heissen könne. Eine andere Auffass-

ung legt uns der Umstand nahe, dass das gleiche Wort 

JlaoqnJJ.a; sowohl "Tempelh üter" (Eur. I ph. T. 1284, Aristot. 

Pol. VI 8) als auch "Schiffswächter" bedeutet (Soph. fr. 151 D. 
)A I .1'" A I )1 \ vgL Poil. VII 139 LL f?LU7:0pa'Vr;r; ue e'V WWLatr; Etf?r;XE xat 

JlavtpVJ.a;) . 
Es gibt nämlich noch eine dritte Ableitung, welche ge-

eignet scheint die Sache einigermassen aufzuklären; das ist 

die Herleitung des W ortes Ｇｖ｡ ｶ ｸｾ｡ｾｯｲ［＠ vom Stamm des Verbums 

JlaVEW. In ganz eigenthümlicher Weise tritt in den Erklär-

ungen des Verbums 'Vcd,EL'V bei den alten Lexikographen der 

Begriff eU7:La auf, so bei Hesychios 'VaVEL'V' LXt7:eVU'V 7Wf?cX 

'f0 ｾ＠ 7t i 7: ｾ＠ 'V eu d a 'V xa7:apEVrU'V wur; ixi7:ar;, bei Photius 
J ( I ." , ".J IW )' )\ \ \ 

Jlav81J!' txt7:evu 'V e7r:tt e'V 7:0Lr; 'VaOlr; r, ua'V r; n: a ｾ＠ a 7: r; 'V 
e a'f I a 'V n:af?cX 7:0 e'Va,vuaL. Der Ursprung des Wortes 'VavuJI 

ist noch etwas räthselhaft, aber der innere und unmittelbare 

Zusammenhang mit ea7:la (Herd f e ue r vgI. Preuner a. O. 

S. 33 ff., 43) steht gerade durch die eigenthümliche Herein-

ziehung dieses Begriffes fest. Wenn 'Vavu'V tXt7:eVu'V bedeutet, 

ｊｬ｡ｶｕＷＺ ｾ ｦ＿ｅｲ［＠ tXhal und 'Vav7:'Yjr; Aesch. Sept. 503 txhr;r; (vgI. 

meine Studien zu Aeschylus S. 83 f.), so halte ich eine Er-

klärung dieser Bedeutungen nur möglich bei der Annahme, 

dass 'Vaor; (äolisch 'Va v or;) die ursprüngliche Stätte des 

Gottesdienstes d. h. den Opferaltar , den 0 p fe r her d be-

zeichnet, während eU7:ia (von der Wurzel vas "leuchten" 

vgI. Lottner in Kuhn's Z. VII s. 178) das Fe ue r auf dem 

Herde war. Der älteste 'Vaor; von Athen würde also der 

Altar des Zwr; Vt/JLU'rOr; auf der sogenannten Pnyx sein. 

Schutzflehender war derjenige, welcher sich am Herde sei 
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Den Kolakreten entsprechen die Hellenotamien der späteren 

Zeit, welche mit der ｓ ｡ ｭｾｬｵｮｧ＠ der Bundes umlagen betraut 

waren. 

Wir müssen demnach den Namen wie die ursprüngliche 

Aufgabe der Kolakreten an den Staatsherd im Prytaneion 

anknüpfen. Ist eine solche Anknüpfung auch für die wenig-

stens in historischer Zeit mit den Kolakreten eng verbun-

denen Naukraren möglich? 

Wir haben oben gesehen, wie zweifelhaft bei Pollux die 

Ableitung des Wortes 'Vatrxf?af?Or; von 'Va";r; vorgetragen wird. 

Weil die Angabe, jede Naukrarie habe zwei Reiter und ein 

Schiff stellen müssen, mit einem Bestand der Naukrarien 

und mit der Nichtigkeit eier attischen Seemacht und Reiterei 

vor Solon sich nicht vereinen lasse, hat Wachsmuth Hell. 

Alt. I S. 367 die Herleitung des Wortes von 'VaLu'V empfohlen 

und auf Pollux X 20, wo 'VatrKÄr;f?Or; als "Hausherr" vor-

h 
I , < ｾ＠ I I 

kommt und Hesyc . 1J.lXVX"r;f?or;· 0 ＷＺ ｾ ｲ［＠ UV'VOLXWr; n f?OEU7:Wr; 

verwiesen. Böckh a. O. S. 708 Anm. c bemerkt, dass diese 

Ableitung sich durch nichts rechtfertigen lasse; denn 'Vavdr;f?or; 

sei nicht einmal, wie man nur aus einer ungenauen Angabe 

des Pollux schliessen könnte, ein Hauseigenthümer, welche 

Bedeutung das Wort denn doch haben müsste, wenn es vom 

Wohnen herkäme und zugleich der politische Gebrauch des 

Wortes aus dieser Etymologie erklärt werden sollte, sondern 

yavdr;f?or; sei nur einer, der ein ganzes Haus gemiethet habe, 

um Aftermiether darin aufzunehmen. Böckh vertheidigt die 

Ableitung von 'Va'vr; und erklärt die Sache in folgender 

Weise: Die Athenienser waren zuerst in 48, nachher in 50 

Körperschaften getheilt, deren jede einem Schiffe zugetheilt 

war, welches sie bemannen musste; einer aus der Gesell-

schaft aber musste entweder allein oder mit Unterstützung 

der übrigen abwechselnd das Schiff ausrüsten und war so 

für diese 'Zeit der Schiffherr ('VavxÄ1jf?Or; , Ｇｖ｡ｶｸｦ＿｡ｾｯｌＩＬ＠ die 

Wecklein : . Areopag, Ephetetl und Naukraren. 43 

ihm zugetheilte Gesellschaft aber die Naukrarie, deren Vor-

steher er natürlich war. 
Böckh setzt hinzu, dass Ｇｖ ｡ ｶｘ ａ ｲ［ ｾｏ ｲ［＠ in der BedeutuDi 

Hausrniether" durch U ebertragung von Schiffen auf Häuser 

ｾ･ｨｲ＠ natürlich zu erklären sei. Ich zweifle, ob eine solche 

Erklärung natürlich heissen könne. Eine andere Auffass-

ung legt uns der Umstand nahe, dass das gleiche Wort 

JlaoqnJJ.a; sowohl "Tempelh üter" (Eur. I ph. T. 1284, Aristot. 

Pol. VI 8) als auch "Schiffswächter" bedeutet (Soph. fr. 151 D. 
)A I .1'" A I )1 \ vgL Poil. VII 139 LL f?LU7:0pa'Vr;r; ue e'V WWLatr; Etf?r;XE xat 

JlavtpVJ.a;) . 
Es gibt nämlich noch eine dritte Ableitung, welche ge-

eignet scheint die Sache einigermassen aufzuklären; das ist 

die Herleitung des W ortes Ｇｖ｡ ｶ ｸｾ｡ｾｯｲ［＠ vom Stamm des Verbums 

JlaVEW. In ganz eigenthümlicher Weise tritt in den Erklär-

ungen des Verbums 'Vcd,EL'V bei den alten Lexikographen der 

Begriff eU7:La auf, so bei Hesychios 'VaVEL'V' LXt7:eVU'V 7Wf?cX 

'f0 ｾ＠ 7t i 7: ｾ＠ 'V eu d a 'V xa7:apEVrU'V wur; ixi7:ar;, bei Photius 
J ( I ." , ".J IW )' )\ \ \ 

Jlav81J!' txt7:evu 'V e7r:tt e'V 7:0Lr; 'VaOlr; r, ua'V r; n: a ｾ＠ a 7: r; 'V 
e a'f I a 'V n:af?cX 7:0 e'Va,vuaL. Der Ursprung des Wortes 'VavuJI 

ist noch etwas räthselhaft, aber der innere und unmittelbare 

Zusammenhang mit ea7:la (Herd f e ue r vgI. Preuner a. O. 

S. 33 ff., 43) steht gerade durch die eigenthümliche Herein-

ziehung dieses Begriffes fest. Wenn 'Vavu'V tXt7:eVu'V bedeutet, 

ｊｬ｡ｶｕＷＺ ｾ ｦ＿ｅｲ［＠ tXhal und 'Vav7:'Yjr; Aesch. Sept. 503 txhr;r; (vgI. 

meine Studien zu Aeschylus S. 83 f.), so halte ich eine Er-

klärung dieser Bedeutungen nur möglich bei der Annahme, 

dass 'Vaor; (äolisch 'Va v or;) die ursprüngliche Stätte des 

Gottesdienstes d. h. den Opferaltar , den 0 p fe r her d be-

zeichnet, während eU7:ia (von der Wurzel vas "leuchten" 

vgI. Lottner in Kuhn's Z. VII s. 178) das Fe ue r auf dem 

Herde war. Der älteste 'Vaor; von Athen würde also der 

Altar des Zwr; Vt/JLU'rOr; auf der sogenannten Pnyx sein. 

Schutzflehender war derjenige, welcher sich am Herde sei 



SitZUNg <Jet' philo,.-philol. ｏｉ｡ＸＬｾ＠ 110m 4. Jaftuar 1873. 

es des Gottes, sei 6S des Hauses niedersetzte (vgl. Eur. 

Heracl. 33 ixe-ral ｸ｡ Ｚｦ ｴｾ｡ｬｬｴ･ｔＺｦ｡＠ fl(JlltOt :}U(W und den Aus-

druck OWf/C(1;WV ecpi m:lOt ｉｘｾ ｾ ＨｬｴＡ［＠ u. ä.). Die Deutung von 

vao!; als "Wohnung" (der Gottheit) hat nur den äusseren 

Schein für sich, ohne innerlich begründet zu sein. 

Wir haben hiernach keinen Grund die von PolIuK I 74 

(vgl. X 20) überlieferte Bedeutung von ｶ｡ ｖ ｘａ ｲ［ Ｈｬｏ ｾ＠ l;J ls eine 

ungenaue Angabe zu betrachten. "HausherrH ist den ｍｩｾｴｨ･ｲｮ＠

der Vermiether des Hauses, mag er das Haus zum Eigen-

thum haben oder nicht. Wir begreifen jetzt sehr wohl diese 

Bedeutung von 1/a'I)XA'Yj(!0!;, wenn wir die Stelle bei PolluK 
" ! h }/11 .r' ( .r / -, , I na leI' anse en: allJl.()!; ue 0 ｵｴ･ｔ ｲｲ ｯ ｾｲ［ｾ＠ ,,;r;!; OtXta!; eTnyavoftO!;· 

1W(leX OE 1:0l!; ,!}w(lttVeTt y.at· AtOAt'VC1tV 8 eT ｾ＠ I 0 rr a fl W v ovo-
I }- ")1 .l" ), \ ''.I ) I') \ \ 

ｬｬ｡［Ｌｅｾ｡ｴＧ＠ t l/lOt u ｡ ｶ ｾｯｶ＠ xat vavxM7(1oJl txall.teTav xat ｾｯｶ＠

vrrE(I ｾ ｾｧ＠ ｸ｡ ｾ ｡ｹｷ ｙＧｾｧ＠ fUeT:fov vavAOV ÖrrE(I evo/xtOv O'V rrcx(leX 
-roig rrolloig !LaVOJl &AAeX XCXL rrcx(leX ｾ ｯＧｩ ｧ＠ rrCXAalOtg xaA.ti-rat , 

, .r ' , , , I E . h b I rra(la ue evtOtg xat ･ｔｾ･ｲ｡ｶｯｦｵｯｊｬＮ＠ s entsprlc teen vau-

X).,')(lO!; dem dorischen und äolischen ｅ･ｔｾｴｏｲｲ｡ｬｬｷｶ＠ und be .. 

zeichnet den Besitzer des häuslichen Herdes: vaVAOV kann 

ebenso gut " Herdgeld" wie vav).,og "Fährgeld" (vgl. Schol. 

zu Aristoph. Frösch. V. 270) bedeuten. An den Begriff des 

germanischen Rechts "Herdgeld" darf man freilich bloss er. 

innern; er hat dort eine ganz andere Auffassung. 

Die Ableitung des Wortes vavx(la(log von vaVttV führt 

uns wieder zu dem Herde des Prytaneions zurück, bei 

welchem wir die Kolakreten gelassen haben. Da.ss wir aber 

mit dieser Ableitung auf dem rechten Wege sind, bestätigt 

die UeberJieferung von einer milesischen Behörde des Namens 

Ｆ･ｴｶ｡ｶｾ｡ｴＮ＠ Bei Hesych. wird unter Ｆ･ｴｶ｡ｶｾ｡ｴ＠ nur gesagt: 

&(lxr,g ovolla rra(leX Mt).,r;C1lmg. Bei Plutarch ｡ｬｾｬ｡ｴ＠ (Ellr;v. 

c. 32 p. 298 wird zur Erklärung des Namens eine Geschichte 

erzählt: "Als die Tyrannis des Thoas und Damasenor ge. 

stürzt ｷｾｲＬ＠ beherrschten zwei Parteien die Stadt; die eine 

hiess ｮＩＮｯ ｶ ｾｬｳＬ＠ die andere ｘ･ｴｾｯｦｌ｡ｸ｡Ｎ＠ Nachdem ｮｾｄ＠ die 

Weckü.'n: Areflpag, Ji)pheten und Naukraren. 

Vornehmen gesiegt und die Herrschaft ihrer Partei verschafft 

hatten, beriethen sie sich über die Leitung des Staates, 

stiegen in Fahrzeuge und fuhren auf die hoLe See hinaus. 

Als sie sich hier geeinigt, kehrten sie zurück und hiesseil 

deBSbalb ｡･ｴｶ｡ｖｾ｡ｴＮＧＱ＠ Die Thatsachen dieser Erzählung mögen 

richtig sein; die Erklärung des Namens ist erfunden. Un-

mGglich konnten die Aristokraten um einer solchen einmaligen 

Barathung zu Schiffe willen & e t ｶ｡ ｶ ｾ｡ｴ＠ heissen. Duncker Gesch. 

d. Alt. IVli S. 96 coustruirt S;us dem Namen eine andere 

Geschiohte und bezieht ihn auf eine fortgesetzte BIokade der 

Stadt von Seite der vertriebenen Reichen und Aristokraten. 

Uns kann es nicht zweifelhaft !lein, warum die adelige Re-

gierung mit ｡ｵｶ｡ｖｾ｡ｴ＠ bezeichnet wurde. Die Analogie der 

athenischen Ｆ･ｬＨｊｴｾｯｴ Ｌ＠ welche am Staatsherde auf öffentliche 

Kosten gespeist wurden: gibt uns die richtige Erklärung an 

die Hand. Wir müssen uns dabei erinuern, dass die joni-

schen Auswanderer das Feuer vom Prytaneion in Athen 

(dtro 1'00 ｲｲｦｖｾ｡ｶｲ［ｬｯ ｶ＠ ｾｯｶ＠ A:fr;vEWV) mitnahm en (Herod. I 
146). Von den joniffchen Kolonien stand gerade Milet durch 

die königliche Dynastie der Neliden im engsten ZUsammen-

hange mit der Mutterstadt. Die sakralen Einrichtungen des 

Matterimdes wurden in den Kolonien beibehalten. Wir 

haben oben (S. 39) in einer von Milet ausgehenden Kolonie, in 

Cyzikus, die attischen Kolakreten wiedergefunden; wir müssen 

sie also auch in Milet voraussetzen. Zu den Kola:kreten 

erhalten wir nun in den &etflaii",at auch eine Nachbildung 

der attischen 'Pavx(la(lot. 

Die Wiederkehr der Kolakreten und der Herdherrn 

(wie wir etwa sagen können) in den jonischen Kolonien be-

zeugt deren Bestand zur Zeit der jonischen Wanderung, also 

Zur Zeit der Könige. Mag auch die Sage von der Stiftung 

der C1inlC1tS im Prytaneion durch den eleusinischen König 

Keleos (Plut. (Jv/-4rr. rr(loflA.. IV 4, 1) bedeutungslos sein, in 

dem gemeinsamen Prytaneion, welches der Synoikiswos des 
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Theseus geschaffen, haben wir uns die Kolakreten und Nau-

kraren zu denken und wir müssen die Einsetzung der Nau-

kraren ebenso wie die der Kolakreten als eine Folge des 

Synoikismos und als eine ursprünglich sakrale Institution 

betrachten, aus welcher sich die politische Bedeutung aU-

mählig herausbildete. Wenn bei Plut. Thes. 25 ({as Vor-

recht der Eupatriden, welches ihnen Theseus gegeben, mit 
, ,.... \ 1">1 \'..r..l' 

rtvwaxELv .,;a :tELa xat n:aetxElV aexov.,;as xaL VOflWV uluaa-
ｉｾ＠ ｾ＠ \ C , \ C - 'I: I b t· t d "Xa",ovs ELVat ,Wt oaLWV xat U;{!WV e",r;rr;.,;as es lmm un 

wenn Et. M. unter Et,n:a.,;eloat die Sorge für die Staatsopfer 

ＨＬＬ［ｾｶ＠ ndV tEeCdV ｾ ｭ ｦｴｅＩＮｅｴ｡ｖ＠ n:OWUftEVOt) als. auszeichnendes 

Merkmal der Eupatriden angegeben wird, so waren es die 

Naukraren, welchen die Pflicltt für die Opfer zu sorgen ob-

lag. Die ihnen untergeordneten Kolakreten hatten die 

dafür nöthigen Auszahlungen zu machen. Desshalb waren 

diese .,;aftlat .,;wv els .,;ovs :teovs ava).taX0ftEvWV (Lex. Seg. 

p. 275, Schol. zu Aristoph. Vög. 1540 .,;a Els :teovs ava-
ｾ＠ I .r \ I ) ｾＬ＠ C 'A.r' I C ) 
",w"X0ftEva uLa 'z;ov.,;wv aVr;""axE";o, ws LLvul!0nwv rl!apEt x.,;e. 

Eine Inschrift, welche Ausgaben für religiöse Zwecke be-

stimmt, Eph. Arch. 1856 n. 2830 (zwischen 01. 86, 1 und 

93, 4 abgefasst) enthält die Bestätigung dessen; es heisst 

dort Kw).axl!e.,;al: Otoov,,;w,Lt (vgl. A. Kirchhoff nuove Memorie 

p. 134 f.). Die Ausgaben für die Theorie nach Delphi gehörten 

zu den Auslagen für Cultuszwecke. 

Die Naukraren waren die Vertreter des attischen Volkes 

und bildeten in natürlicher Weise den Staatsrath neben dem 

König, später neben den Archonten. Die Prytanen waren 

ein Ausschuss des Rathes, wie später bei dem demo-

kratischen Rathe die ｰ ｶ ＩＮ ｾ＠ n:l!'v.,;aJlE{,ovaa. Die Prytanen 

waren täglich versammelt und .speisten am Herde des Staates. 

Ihnen entsprechen die milesischen aUJlav.,;aL. Für die 

Mahlzeiten hatten die Kolakreten zu sorgen, welche darum 

ｾ｡ｦｴｬ｡ｴ＠ Ｌｾｓ＠ oYJftOaias ｡ｴＮＬ［ｾ｡ｅｷｳ＠ wurden. In dem Prytaneion 

unter der Verwaltung der Naukraren war die Staatskasse: 

• 

WeckZein : Areopag, Epheten und Naukraren. 47 

in diese flossen die Gerichtsgebühren, 'ta rt:(!'V'tavEia (Suidas 

unter ｮＨＡＧｖｾ｡ｶｅｩ｡ﾷ＠ .,;cx OlOOftEVa an:o 'twv OlXa'0ftEV(r)v ｾｶ＠ .,;tj' 

J1jft0a1c..tJ al!rV€!la). Aus der finanziellen Thätigkeit für reli-

giöse Zwecke entwickelte sich die allgemeine finanzielle 

Thätigkeit für Staatszwecke überhaupt. In ausserordent-

lichen Fällßn wurde diesem Rathe gewiss auch Anzeige von 

Verbrechen gemacht und eine richterliche Entscheidung von 

ihm gefordert, wie von dem späteren Rath in der Form 

der slaarrEUa• In solcher Weise mag der Ausschuss der 

prytanen bei der Kylonischen Affaire in Anspruch genommen 

worden sein. 

Nunmehr muss es feststehen, dass die wesentliche Um-

gestaltung des Naukrarenrathes ein Werk des Solon ist, der 

einen neuen Rath an seine Stelle setzte und den Naukraren 

bloss mehr eine finanzielle Bedeutung liess und aus den 

Naukrarien eine Art von Symmorien machte. Auf den neuen 

Rath ging die Sorge für die Opfer des Staates über (vg!. 

Böckh Staatsh. I S. 232) und auch die alte Geschäftsordnung 

lammt dem Namen des Ausschusses wurde herübergenommen. 

Das . neue Collegium der Naukraren hat keinen Thei! mehr 

am Prytaneion und von Prytanen der Naukraren ist keine 

Rede mehr; natürlich; dieses Collegium ist kein Rath und 

nimmt nicht Theil an . der Regierung des Staates, bedarf 

also auch eines die laufenden Geschäfte führenden Ausschusses 

nicht mehr. 

Wir sind am Ende unserer Untersuchung angelangt. 

Wenn man geglaubt hat auch in Athen eine Gerusie an-

nehmen zu müssen, welche wie in Sparta (Aristot. Pol. BI 

1,7) sowohl die wichtigsten Staatsangelegenheiten berieth 

als auch über Capitalverbrechen richtete, so hat man die 

verschiedene Sitte und Anschauung nicht gehörig berück-

sichtigt.Schon das Dasein besonderer Blutgerichtshöfe in 

Athen muss auf eine eigenthümliche Behandlung der pOJl,xa 

hinweisen. Mehr als anderswo herrschte in Athen eine UD-
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gemeine Scheu vor dem ftvaot;, vor dem, dessen Hände mit 

Blut befleckt sind. Nach Aesch. Eum. 647 gibt es keine 

Sühne und keine Verzeihung für Mord; alles andere nimmt 

Vater Zeus nicht so genau. In Athen war es immer die 

heiligste Pflicht der Verwandten für die Bestrafung des 

Mörders zu sorgen. Als man dazu kam, von Staatswegen 

Bluträcher aufzustellen, musste dafür ein eigenes Collegium 

geschaffen werden: zu dem schon bestehenden Rathe durfte 

man nicht greifen. Weder konnte im Rathhause über einen 

Mörder gerichtet werden; denn der Richter durfte nicht unter 

einem Dache mit dem Mörder sein; noch waren diejenigen 

Personen, welchen vorzüglich die Sorge für die Opfer oblag, 

geeignet über Mordthaten zu richten. Die Einsetzung der 

Epheten als eigener lebenslänglicher Bluträcher befriedigte 

das religiöse Gefühl, und das Bestehen eines von jeder an-

deren politischen Thätigkeit abgesonderten Richtercollegiums, 

das auf dem Areopag über vorsätzlichen Mord zu Gericht 

sass, hat wieder dem athenischen Areopage, wie es in den Be-

richten der späteren Schriftsteller heisst, jenes hohe Ansehen 

in Hellas verschafft, dass es hiess, schon in den messenischen 

Kriegen hätten die streitenden Parteien dem Areopage in 

Athen das Schiedsrichteramt übertragen. 

Bis auf Solon haben also die Könige und die Archonten 

mit den Naukraren die Regierung von Athen geführt; je 

mehr die monarchische Gewalt sich minderte, um so höher 

stieg der Einfluss und die Wirksamkeit des aristokratischen 

Rathes der Naukraren. Neben den Naukraren standen die 

Kolakreten als Schatzmeister. Die Civilgel"ichtsbarkeit übten 

die Archonten, den Blutbann die Epheten. Aus uralter Zeit 

btten die vier Phylenkönige eine gewisse Gerichtsbarkeit 

bewahrt, welche jedoch nur ceremonielle Bedeutung hatte. 

Damit ist der Personalstand der athenischen Regierung und 

Beamten.ahaft vor Solon abgeschlossen. 


